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1 Einleitung 

 
1.1 Anlass und Aufgabenstellung 

Die Stadt Schneverdingen plant den Bau eines Radwegs an der L 171 
zwischen den Ortschaften Sprengel und Schülern. 
 
Mit dem Bau des Radwegs gehen Beeinträchtigungen des Naturhaus-
halts und des Landschaftsbilds einher, die einen Eingriff im Sinne des 
Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) darstellen. Die Aufgabe des 
vorliegenden Landschaftspflegerischen Begleitplans (LBP) ist die Ermitt-
lung der Auswirkungen auf den Naturhaushalt und das Landschaftsbild 
durch den geplanten Radweg, sowie Maßnahmen zur Vermeidung und 
Verminderung des Eingriffs aufzuzeigen und geeignete Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen zu entwickeln und darzustellen. Zusätzlich wird die 
artenschutzrechtliche Betrachtung bzw. Prüfung nach § 44 BNatSchG in 
der vorliegenden Unterlage durchgeführt. 

 
1.2 Rechtliche Grundlagen 

Laut dem allgemeinen Grundsatz des Kap. 3 des Bundesnaturschutz-
gesetzes (BNatSchG) sind erhebliche Beeinträchtigungen von Natur 
und Landschaft vom Verursacher vorrangig zu vermeiden. Nicht ver-
meidbare erhebliche Beeinträchtigungen (Eingriffe) sind durch geeigne-
te Maßnahmen zu kompensieren (vgl. § 13 BNatSchG). 
 
Laut § 14 Abs. 1 BNatSchG sind Eingriffe in Natur und Landschaft „Ver-
änderungen der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen oder Verände-
rungen des mit der belebten Bodenschicht in Verbindung stehenden 
Grundwasserspiegels, die die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Na-
turhaushalts oder das Landschaftsbild erheblich beeinträchtigen kön-
nen.” 
 
Beeinträchtigungen, die sowohl unter Berücksichtigung von zumutbaren 
Alternativen nicht vermieden werden können, sind zu begründen (§ 15 
Abs. 1 BNatSchG). Der Verursacher ist verpflichtet, unvermeidbare Be-
einträchtigungen durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege auszugleichen (Ausgleichsmaßnahmen) oder zu ersetzen 
(Ersatzmaßnahmen) (§ 15 Abs. 2 BNatSchG). Auf agrarstrukturelle Be-
lange ist bei der Inanspruchnahme von land- oder forstwirtschaftlich ge-
nutzten Flächen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Rücksicht zu 
nehmen. Vorrangig ist zu prüfen, ob der Ausgleich bzw. Ersatz auch 
durch Entsiegelungsmaßnahmen, durch Maßnahmen zur Wiedervernet-
zung von Lebensräumen oder durch Bewirtschaftungs- oder Pflege-
maßnahmen erbracht werden kann (§ 15 Abs. 3 BNatSchG). 
 
Die Artenschutzrechtliche Prüfung nach § 44 BNatSchG sowie Auswir-
kungen auf die gemeinschaftlichen Arten und Lebensräume gemäß 
§ 19 BNatSchG i. V. mit § 3 USchadG werden im vorliegenden LBP in-
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tegriert. In Kap. 5.3.6 werden die Auswirkungen auf diese Arten und na-
türlichen Lebensräume zusammenfassend dargestellt. 

 
1.3 Beschreibung des Vorhabens 

Die folgenden Angaben sind dem Erläuterungsbericht entnommen 
(INGENIEURBÜRO FEUERBACH 2013). 
 
Länge: 2,307 km 
 
Verlauf: westlich parallel zur L 171 vom Ortsende Sprengel bis zum 
Ortseingang Schülern. 

Radwegquerschnitt:  

- Fahrbahn-Breite: 2,0 m  

- Bankette beidseitig: 0,5 m 

- Böschung: in unterschiedlicher Breite, abhängig vom Geländerelief 

- Mulde: 1,0 bis 2,0 m 

- Sicherheitsabstand zur Straße: mindestens 1,75 m 

Entwässerung: erfolgt über Mulden i. d. R. in Richtung der straßenab-
gewandten Seite. 

Verrohrung: an drei Stellen Verlängerung der vorhandenen Verroh-
rung. Zwischen Bau-km 0+532.000 und 0+597.000 ist eine neue Ver-
rohrung eines Straßenseitengrabens mit einer Länge von 65 m (DN 
300) geplant. 

Oberbau des Radweges: Asphaltbeton, teilweise Betonsteinpflaster; 
Gesamtaufbau: 55,0 cm. 

Ackerauffahrten/ Wegkreuzungen: Ackerauffahrten und Wegeinmün-
dungen im Plangebiet werden als solche übernommen und betoniert: 
Asphaltbeton; Gesamtaufbau 55,0 cm. Zusätzlich entstehen 9 neue Zu-
fahrten. 

Höhenlage: geländenahe Führung des Radweges, kein Dammlagen 
oder Einschnitte erforderlich. 

Baustellenbereich: Trassenbereich des Radweges zuzüglich je Seite 
mind. 1,5 m Arbeitsstreifen (s. Unterlage 19.1.2), darüber hinaus wer-
den zur Lagerung von Oberboden, Baumaschinen etc. Flächen benötigt. 

Bauzeitraum/-zeitdauer: 2014/ 15, ca. 4 Monate 
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1.4 Methodik 

Die Ermittlung des Eingriffs beruht im Wesentlichen auf Einschätzungen 
der Auswirkungen auf die Naturhaushaltsfaktoren: 
 
- Geologie und Boden, 

- Wasserhaushalt, 

- Luft und Klima, 

- Flora und Fauna sowie dem 

- Landschaftsbild. 

 
Als Grundlage diente neben vorhandenen Grundlagen- und Kartierdaten 
(Bodenkarte, Hydrogeologische Karte etc.) eine Biotoptypenkartierung, 
die in der Vegetationsperiode 2009 nach dem niedersächsischen Kar-
tierschlüssel (DRACHENFELS 2004) durchgeführt wurde. Da seit März 
2011 ein neuer Biotoptypenschlüssel (DRACHENFELS 2011) vorliegt, 
wurde dieser in der Nomenklatur und im Rahmen einer Geländebege-
hung im November 2012 überprüft und angewendet. Für die Brutvögel 
sowie Fledermäuse erfolgte eine Potenzialabschätzung auf Basis der 
Biotoptypenkartierung. 
 
Die Bewertung der Schutzgüter wurde schutzgutbezogen i. d. R. anhand 
einer vier- bzw. fünfstufigen Bewertungsskala durchgeführt. Der LBP 
beinhaltet aufbauend auf der Bestandsaufnahme und der Ermittlung der 
umweltrelevanten Eingriffstatbestände: 
 
- Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung von Beeinträchti-

gungen sowie 

- landschaftspflegerische Maßnahmen zur Kompensation der Beein-
trächtigungen des Naturhaushalts sowie des Landschaftsbilds. 

 
Die Darstellung der Inhalte erfolgte sowohl textlich als auch kartogra-
phisch im Maßstab 1:1.000.  
 
Das Plangebiet umfasst eine Flächengröße von rd. 8,3 ha und beinhal-
tet einen Korridor von 25 m auf der nördlichen sowie 10 m auf der südli-
chen Seite der Gemeindeverbindungsstraße. Am Bauanfang und –ende 
wurden je 25 m über den geplanten Radweg hinaus mit in den Betrach-
tungsraum eingebunden. Der Untersuchungsrahmen sowie die erforder-
lichen Kartierungen wurden mit der unteren Naturschutzbehörde des 
Landkreises Heidekreis abgestimmt. 
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2 Naturräumliche Rahmenbedingungen 

 
2.1 Lage im Raum 

Der geplante Radweg soll entlang der L 171 zwischen Schülern und 
Sprengel gebaut werden. Das Plangebiet befindet sich im Landkreis 
Heidekreis und ist der Gemeinde Neuenkirchen und Stadt Schneverdin-
gen zugehörig. Das Plangebiet wird von der L 171 durchzogen und wird 
beidseitig von großflächigen Ackerparzellen geprägt. Kleinflächig befin-
den sich im Nordosten des Plangebietes vor Schülern und im Südwes-
ten in der Nähe der Straße nach Königshof kleine Wald- sowie Grün-
landbereiche (s. Abb. 1). 
 

 

Abb. 1: Lage des Plangebietes im Raum (GEODATENPORTAL 
NIEDERSACHSEN 2009a, unmaßstäblich) 

 
2.2 Naturräumliche Gliederung 

Das Plangebiet liegt in der naturräumlichen Region „Lüneburger Heide“ 
und wird der Einheit „Südheide“(641) zugeordnet. Die Südheide ist geo-
logisch durch Sanderflächen, Grundmoränenplatten und Endmoränen-
resten älterer Eiszeiten charakterisiert. Im Westteil herrschen lehmigere 
Böden vor, während im östlichen Gebiet sandige Böden dominieren. In-
nerhalb der Südheide gehört das Plangebiet zur Landschaftseinheit der 
Neuenkirchener Endmoräne (641/04). Es handelt sich um ein Gebiet mit 
frischen sandig-lehmigen Böden, welches durch seine Lage am Rand 
von Niederungs- und Sumpfgebieten für Siedlungs- und Verkehrsräume 
von Bedeutung war. Das Gebiet ist gekennzeichnet von Ackerland-
schaft, die vereinzelt von Nadelforsten durchzogen ist (MEISEL 1964). 
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2.3 Potenziell natürliche Vegetation 

Die potenziell natürliche Vegetation ist die Vegetation, die sich unter 
heutigen Bedingungen einstellen würde, wenn der menschliche Einfluss 
von heute an gänzlich unterbliebe. Sie wird bestimmt von Boden, Klima, 
Wasser und Relief und wird in ihrem Klimaxstadium als Waldgesell-
schaft bezeichnet. 
 
Nach dem NLÖ (2003) ist im Plangebiet auf der Grundlage der BÜK 50 
eine potenziell natürliche Vegetation von Buchenwäldern basenarmer 
Standorte zu erwarten. 

 
2.4 Kulturhistorische Landschaftsentwicklung 

Zur Zeit der Königlich Preußischen Landesaufnahme um 1879 zeigt sich 
das Plangebiet (s. Abb. 2) in einem leicht differenzierten Erscheinungs-
bild. Der Anteil an Ackerflächen war geringer, während sich die Bereiche 
mit Nadelbaumbeständen ausgedehnter darstellten. Der Gemeindever-
bindungsweg war bereits als gewöhnlicher Verbindungsweg deklariert.  
 

 

Abb. 2: Ausschnitt der Königl. Preußischen Landesaufnahme um 
1879 (GEODATENPORTAL NIEDERSACHSEN 2009b, un-
maßstäblich) 
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3 Planerische Vorgaben 

 
3.1 Übergeordnete Planungen 

 
3.2 Regionales Raumordnungsprogramm 

Laut Regionalem Raumordnungsprogramm des LANDKREISES 
SOLTAU-FALLINGBOSTEL (2000) sind keine Vorranggebiete innerhalb 
des Plangebietes vorhanden. Der nördliche sowie der südliche Teil des 
Plangebietes liegen innerhalb eines Vorsorgegebietes für Landwirt-
schaft. Die L 171 ist als Hauptverkehrsstraße von regionaler Bedeutung 
ausgewiesen. 

 
3.3 Landschaftsrahmenplan 

Der Landschaftsrahmenplan des LANDKREISES HEIDEKREIS (2011) 
weist für das Plangebiet keine konkreten Pflege- und Entwicklungsmaß-
nahmen aus. Im Zielkonzept ist vorrangig die Vernetzung von Grün-
landgebieten durch die Wiederherstellung in ost-westlicher Richtung 
über die L 171 vorgesehen. Hier sollen Biotope entwickelt werden, die 
der Vernetzung von Grünlandlebensräumen dienen sollen. Der südliche 
Teil des Untersuchungsgebiets mit kleinstrukturierten Gehölzbereichen 
sowie östlich und westlich angrenzende Bereiche ist als landschafts-
schutzgebietswürdiger Bereich eingestuft. 

 
3.4 Landschaftsplan 

Für die Stadt Schneverdingen und die Gemeinde Neuenkirchen liegt 
kein Landschaftsplan vor. 

 
3.5 Schutzgebiete 

 
3.5.1 Natura 2000-Gebiete 

Innerhalb des Planungsraums sowie im näheren Umfeld sind keine Na-
tura 2000-Gebiete ausgewiesen. 

 
3.5.2 Naturschutzgebiete 

Der Planungsraum liegt nicht innerhalb eines Naturschutzgebietes nach 
§ 23 BNatSchG i. V m. § 16 NAGBNatSchG. 
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3.5.3 Landschaftsschutzgebiete 

Der Planungsraum ist kein Bestandteil eines Landschaftsschutzgebietes 
nach § 26 BNatSchG i. V m. § 19 NAGBNatSchG. 

 
3.5.4 Sonstige geschützte Landschaftsbestandteile nach § 29 BNatSchG 

i. V  m. § 22 NAGBNatSchG 

Im Planungsraum sind keine sonstigen geschützten Landschaftsbe-
standteile nach § 29 BNatSchG i. V. m. § 22 NAGBNatSchG vorhanden.  

 
3.5.5 Wasserschutzgebiete 

Es befinden sich keine Wasserschutzgebiete nach § 48 NWG innerhalb 
des Planungsraumes. 
 
Ca. 830 m nordöstlich des Plangebiets ist ein Trinkwasserschutzgebiet 
ausgewiesen. Dieses wird durch die vorliegende Planung nicht tangiert. 

 
3.5.6 Bodendenkmale 

Bodendenkmale sind innerhalb des Planungsgebietes nicht vorhanden. 
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4 Bestandsaufnahme und Bewertung des Naturhaushalts und des 

Landschaftsbilds 

 
4.1 Geologie und Boden 

Als Grundlage für die geologische Betrachtung diente die Geologische 
Übersichtskarte im Maßstab 1:50.000 (GEODATENPORTAL 
NIEDERSACHSEN 2009c). Geologisch betrachtet ist der Großteil des 
Planungsraumes geprägt durch glazifluviatile Ablagerungen in Form von 
Ton und Schluff. Glazifluviatile Ablagerungen aus Sand und Kies befin-
den sich kleinräumig im südwestlichen Teil des Plangebietes. 
 
Der Boden steht in enger Verbindung mit der geologischen Entstehung. 
Diese stellt die Basis der Entwicklung der Böden dar. Zur Betrachtung 
des Bodens wurde die Bodenübersichtskarte von Niedersachsen (BüK) 
im Maßstab 1:50.000 (GEODATENPORTAL NIEDERSACHSEN 2009d) 
herangezogen. 
 
Innerhalb des Planungsraumes sind vier unterschiedliche Bodentypen 
vertreten: Pseudogley-Podsol im Norden, Pseudogley-Braunerde im 
zentralen Bereich und Podsol-Braunerde im Süden bei Sprengel. Klein-
räumig ist Podsol auf der westlichen Seite der L 171 im südlichen Ab-
schnitt vorhanden (s. Abb. 3). 
 
 

Pseudogley-
Braunerde 

Pseudogley- 
Podsol 

Podsol-
Braunerde 

Podsol 

 

Abb. 3: Ausschnitt aus der Bodenübersichtskarte (BüK 50) von 
Niedersachsen (GEODATENPORTAL NIEDERSACHSEN 
2009d, unmaßstäblich) 
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4.1.1 Beschreibung der Bodentypen 

Aus den einzelnen Bodentypen, die nachfolgend beschrieben werden, 
sind Informationen über die geomorphologischen Bedingungen und die 
Standorteigenschaften des Bodens abzuleiten. 
 

Pseudogley-Braunerde 
Dieser Bodentyp stellt den Hauptbodentyp im Plangebiet dar. Er befin-
det sich im zentralen Teil beidseitig der L 171. Pseudogley-Braunerden 
sind eine Übergangsform zwischen Pseudogley und Braunerde. Pseu-
dogleye sind grundwasserferne Böden, die durch den Wechsel von 
Stauwasser und Austrocknung gekennzeichnet sind. Sie entstehen 
durch Redoximorphose unter dem Einfluss eines häufig wiederkehren-
den Wechsels von Vernässung und Austrocknung. Die Eigenschaften 
hängen vom Klima, vom Relief, sowie von der Wasserleitfähigkeit des 
Staukörpers und deren Mächtigkeit ab. Es handelt sich um temporär 
luftarme Böden. 
 
Braunerden gehen im gemäßigt-humiden Klima aus Rankern, Regoso-
len oder Pararendzinen hervor, sobald die durch Silikatverwitterung her-
vorgerufene Verbraunung und Verlehmung tiefere Teile der A-Horizonte 
erfasst. Die Eigenschaften der Braunerden schwanken je nach Aus-
gangsgestein, Vegetation und Versauerungsgrad (SCHEFFER & 
SCHACHTSCHABEL 1992). 

 
Pseudogley-Podsol 
Dieser Bodentyp befindet sich im nördlichen Teil des Plangebietes. Der 
Bodentyp ist eine Übergangsform zwischen Pseudogley und Podsol und 
ist gekennzeichnet von den Eigenschaften beider Bodentypen. Im obe-
ren Profilbereich liegt Podsolierung (Orterde) vor, während im tiefer lie-
genden Bereich Staunässe wirkt. 
 
Podsol-Braunerde 
Dieser Bodentyp ist beidseitig der L 171 im südlichen Teil des Plange-
bietes vertreten. Podsol- Braunerden stellen in ihren Eigenschaften ei-
nen Übergang zwischen Podsol und Braunerde dar und beinhalten Ei-
genschaften beider Bodentypen (SCHEFFER & SCHACHTSCHABEL 
1992). 
 
Podsol 
Ein kleiner Bereich nordöstlich der Straße nach Königshof wird von rei-
nem Podsol gebildet. Podsole sind geprägt durch die Abwärtsverlage-
rung von organischen und mineralischen Stoffen und gelten als extrem 
verarmte und trockene Standorte. Durch Eisen- und Aluminiumverlage-
rungen, vermischt mit organischen Substanzen, bilden sich mit zuneh-
mender Podsolierung Orterdeschichten. Diese bilden Verfestigungshori-
zonte im Unterboden (SCHEFFER & SCHACHTSCHABEL 1992). 



 

 
Landschaftspflegerischer Begleitplan für den Neubau eines Radwegs an der L 171 10.09.2014 
zwischen Sprengel (Neuenkirchen) und Schülern (Schneverdingen) – Unterlage 19.1.1 

14- 14 -

 
4.1.2 Vorbelastung 

Im Plangebiet bestehen bereits Vorbelastungen, die sich negativ auf 
den Boden auswirken: 
 
- Flächenversiegelung durch vorhandene Straßen, Wege, Gebäude 

und Zufahrten > irreversible Störung der Bodenentwicklung, 

- Eintrag von Schadstoffimmissionen durch den Straßenverkehr, 

- ackerbauliche Nutzung des Bodens > Zerstörung des natürlichen 
Bodenprofils, Störung der Bodenentwicklung. 

 
4.1.3 Ermittlung der Funktionsfähigkeit  

Boden dient höheren Pflanzen als Standort und bildet die Lebensgrund-
lage für Menschen und Tiere (vgl. § 2 Abs. 2 BBodSchG). Boden ist 
bzw. übernimmt  
 
- Lebensraum für Pflanzen und Tiere, 

- Archiv für die Natur- und Kulturgeschichte, 

- die Regelungsfunktionen für Wasser und Nährstoffe, 

- Puffer- und Filterfunktionen für Schadstoffe, 

- die Einflussnahme auf das Biotopentwicklungspotenzial, 

- Standort zur Nahrungs- und Futtermittelproduktion, 

- Rohstoff. 

 
Die Funktionsfähigkeit der Böden lässt sich anhand bestimmter Kriterien 
beschreiben. Dabei stehen die Bodenfunktionen, die sich untergliedern 
in Lebensraumfunktion, Regelungsfunktion im Wasser- und Stoffhaus-
halt sowie die Archivfunktion eines Bodens und die Naturnähe, die sich 
zusammensetzt aus dem Hemerobiegrad (Grad des menschlichen Ein-
flusses) und der Natürlichkeit eines Bodens, im Vordergrund (s. Fehler! 
Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.). Die Bewertung des 
Bodens erfolgt in Anlehnung an die Empfehlungen des 
BUNDESVERBANDES BODEN (2001). 
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Tab. 1:  Bewertungskriterien für das Schutzgut Boden 

Bodenfunktion Lebensraumfunktion - Besondere Standorteigenschaften 
(regionale Seltenheit, Biotopent-
wicklungspotenzial)  

- Natürliche Ertragsfähigkeit (Acker- 
und Grünlandzahl) 

 Regelungsfunktion im 
Wasser- und Stoff-
haushalt 

- Filter- und Puffervermögen (Ton- 
und Humusgehalt, pH-Wert etc.)  

- Retentionsvermögen 
(= Wasserrückhaltevermögen) 

 Archivfunktion - Naturgeschichtliche Bedeutung 
(Fossil- und Reliktböden, Riede,  

 
       Moore, Böden der Sanddünen) 
 
- Kulturgeschichtliche Bedeutung 

(durch kulturhistorische Bewirt-
schaftungsformen geprägte Bö-
den z. B. Plaggenesch, Wölbä-
cker) 

Naturnähe Hemerobiegrad (Grad 
des menschlichen 
Einflusses) 

- Zufuhr von Nährstoffen  
- Zufuhr von Schadstoffen 
- physikalische Faktoren (Meliorati-

on, Bodenverdichtung, Versiege-
lung, Auftrag von Bodenaushub) 

Natürlichkeit (besonde-
re Naturnähe) 

- Böden mit nahezu vollständigen 
Profilen  

- Böden unter naturnahem Forst mit 
geringem Anteil an stand-
ortfremden Baumarten  

- Böden unter natürlichem Trocken-
rasen und Heiden  

- intakte Hoch- und Niedermoore 
- stark extensive Grünlandwirt-

schaft bzw. (Dauer-) Brachen 

 
Die Bodentypen werden entsprechend ihrer Ausprägung innerhalb des 
Plangebietes in vier Wertstufen (sehr hohe bis geringe Funktionsfähig-
keit) eingeteilt: 
 
Böden mit einer sehr hohen Funktionsfähigkeit sind im Planungsraum 
nicht vorhanden. 
 
Über eine hohe Funktionsfähigkeit verfügen Böden, die sich durch 
besondere Standorteigenschaften und einen geringen Hemerobiegrad 
auszeichnen. Den Bodentypen Pseudogley-Podsol, Pseudogley-
Braunerde und Podsol, die als Gehölzstandort genutzt werden, werden 
auf Grund des geringen Hemerobiegrades eine hohe Funktionsfähigkeit 
zugewiesen. Sie haben des Weitern eine wichtige Funktion als Schad-
stoffpuffer und -filter. 
 
Die Böden mit ackerbaulicher Nutzung, besitzen eine mittlere Funkti-
onsfähigkeit. Sie sind durch die Nutzung gekennzeichnet und in ihrem 
natürlichen Profilaufbau nachhaltig gestört. Andererseits sind diese Bö-
den als Lebensraum für Bodenorganismen, als Lebensgrundlage für 
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den Menschen sowie hinsichtlich des allgemeinen Biotopentwicklungs-
potenzials von mittlerer Bedeutung. Ebenfalls zu dieser Kategorie zäh-
len die Bodenbereiche der Grünlandflächen und jene entlang der Stra-
ße, die zwar von Gras- und Staudenfluren geprägt sind, aber einem 
starken menschlichen Einfluss (Schadstoffeintrag, intensives Mähen) 
unterliegen. Vor diesem Hintergrund wird diesen Standorten, die sich 
auf Pseudogley-Podsol, Pseudogley-Braunerde, Braunerde-Podsol und 
Podsol befinden, eine mittlere Funktionsfähigkeit zugewiesen. 
 
Eine geringe Funktionsfähigkeit weisen die Böden im Plangebiet auf, 
die durch Versiegelung (Straßen, Fußwege sowie Gebäudeflächen) ge-
prägt sind. Sie dienen weder als Lebensraum für Pflanzen und Tiere 
noch als Nahrungsgrundlage für den Menschen. Der Profilaufbau des 
Bodens ist irreversibel zerstört und die natürliche Bodenentwicklung 
nachhaltig gestört. 
 

 
4.2 Wasser 

 
4.2.1 Grundwasser 

Das Grundwasser ist ein wesentlicher Bestandteil des Naturhaushalts 
und existentielle Lebensgrundlage des Menschen. Es ist zu unterschei-
den zwischen dem oberflächennahen Grundwasser und dem Grund-
wasser, welches in tieferen geologischen Schichten eingelagert ist. Die 
tieferen Grundwasserleiter dienen u. a. der Trinkwasserversorgung. Das 
oberflächennahe Grundwasser beeinflusst den Boden und die Vegetati-
onsdecke. Da durch den geplanten Radweg keine Auswirkungen auf 
das tieferliegende Grundwasser zu erwarten sind, konzentrieren sich die 
folgenden Ausführungen auf das oberflächennahe Grundwasser. 

 
4.2.1.1 Beschreibung des Grundwassers 

Die Situation des Grundwassers ist eng verknüpft mit den geologischen 
Verhältnissen und den Oberflächengewässern sowie der jeweiligen Nut-
zung.  
 
Die Grundwasserneubildungsrate ist im Plangebiet mit 301 –350 mm / a 
(LBEG 2009a) als hoch einzustufen. Die Grundwassergleichen liegen 
bei >65 bis 70 m (LBEG 2009b) und zeigen die relativ tiefe Lage des 
Grundwassers. Das Schutzpotenzial der Grundwasserüberdeckung ist 
im Plangebiet als hoch eingestuft. 

 
4.2.1.2 Vorbelastung 

Im Plangebiet bestehen bereits Vorbelastungen, die sich negativ auf 
den Grundwasserhaushalt auswirken: 
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- Flächenversiegelung durch vorhandene Straßen und Siedlungsstruk-
turen (Verlust von Versickerungsflächen), 

- ackerbauliche Nutzung (Entwässerung, Nährstoff- und Schadstoffein-
träge u. a.). 

 
4.2.1.3 Ermittlung der Funktionsfähigkeit 

Das oberflächennahe Grundwasser erfüllt im Ökosystem zahlreiche 
Funktionen sowohl als Lebensgrundlage für Tiere und Pflanzen als auch 
als Regulierungs- und Transportmedium für den Stoff- und Wasser-
kreislauf. Es speist tiefere Grundwasserleiter und Oberflächengewässer, 
beeinflusst die Bodenbildung, wirkt durch die Verdunstung auf das 
Kleinklima (Mikroklima) ein und prägt Biotope sowie deren Vegetations-
gemeinschaften. 
 
Für die Beurteilung der Funktionsfähigkeit des oberflächennahen 
Grundwassers werden folgende Wertkriterien zu Grunde gelegt: 
 
- Grundwasserneubildungsrate, 

- Hemerobiegrad, 

- Natürlichkeitsgrad, 

- Biotopentwicklungspotenzial. 

 

Flächen, die über eine hohe Grundwasserneubildung mit relativ schad-
stoff- und nährstoffarmen Sickerwasser verfügen, tragen im hohen Ma-
ße zur Funktionsfähigkeit (sehr hohe Funktionsfähigkeit) des Grund-
wassers bei. Die Gehölzbereiche im Plangebiet fallen in diese Katego-
rie. Sie sind jedoch nur sehr kleinflächig vertreten. 
 
Über eine hohe Funktionsfähigkeit verfügen innerhalb des Plangebie-
tes die linearen Gehölzstandorte, die zur Funktionsfähigkeit des Grund-
wassers beitragen, auf Grund ihrer geringen Größe eine geringere 
Funktionsfähigkeit besitzen. 
 
Über eine mittlere Funktionsfähigkeit verfügen die ackerbaulich ge-
nutzten Flächen sowie die Grünlandbereiche im Plangebiet. Mit der Nut-
zung als Acker ist eine Anreicherung von Nähr- und Schadstoffen im 
oberflächennahen Grundwasserhaushalt nicht auszuschließen. Vor die-
sem Hintergrund ist an diesen Standorten von Funktionseinschränkun-
gen des Grundwassers auszugehen. 
 
Zu den Standorten mit geringer Funktionsfähigkeit des Grundwassers 
zählen im Plangebiet bereits versiegelte Flächen wie Straßen, Gebäude 
etc. Auf Grund der vorhandenen Flächenversiegelung und Verdichtung 
tragen diese Bereiche nicht zur Grundwasserneubildung bei und verfü-
gen über ein geringes Biotopentwicklungspotenzial, eine geringe Natür-
lichkeit und einen hohen Hemerobiegrad. 
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4.2.2 Oberflächengewässer 

Zwei Fließgewässer befinden sich innerhalb des Plangebietes. Ein 
dauerhaft wasserführender Entwässerungsgraben ist im zentralen Teil 
des Plangebietes vorhanden, sowie ein dauerhaft wasserführender 
Graben, der sich südlich der Straße nach Königshof zwischen L 171 und 
den Weideflächen befindet. Abschnittsweise sind straßenparallel tempo-
rär wasserführende Gräben vorhanden, die zur Zeit der Biotopkartierung 
nicht wasserführend waren. Auf die Struktur der Gräben wird in Kapitel 
4.4.1 eingegangen. 
 
Ein Stillgewässer befindet sich kleinflächig im südlichen Teil des Plan-
gebietes. Es handelt sich um einen vermutlich anthropogen angelegten 
ehemaligen Fischteich. Auf die Struktur wird in Kapitel 4.4.1 eingegan-
gen. 
 

 
4.3 Luft und Klima 

Da großklimatische Auswirkungen des Klimas durch den geplanten 
Radweg auszuschließen sind, beschränken sich die folgenden Aussa-
gen auf das Lokalklima. 

 
4.3.1 Beschreibung des Lokalklimas 

Das Lokalklima wird durch die Ausprägung der natürlichen Umwelt und 
baulichen Gegebenheiten (Siedlungsstrukturen) beeinflusst. Bedeutend 
für das Lokalklima sind Kalt- und Frischluftproduktionsgebiete. Sie ver-
mindern lufthygienische und bioklimatische Belastungen des Lokalkli-
mas. In Kaltluftsammelgebieten entwickeln sich besondere lokalklimati-
sche Bedingungen, die sich entsprechend auf den Lebensraum von 
Pflanzen und Tiere auswirken. 
 
Acker- und Grünlandflächen zeigen eine starke Amplitude der Tempera-
tur und der Feuchte im Tagesgang. Sie tragen zur Produktion von Kalt-
luft bei. Die Bedeutung dieser Gebiete ist dabei wesentlich von der zu-
sammenhängenden Größe dieser Kaltluftproduktionsgebiete abhängig. 
Im Plangebiet befinden sich unter Berücksichtigung der benachbarten 
Flächennutzungen zwischen Sprengel und Schülern zusammenhängen-
de Ackerbereiche die zur Produktion von Kaltluft beitragen. Die kleinflä-
chigen Waldbereiche, sowie Gehölzstrukturen beidseitig der L 171 sind 
wichtig als Luftfilter und Frischluftproduzenten und demnach von lufthy-
gienischer Bedeutung. 
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4.3.2 Vorbelastung 

Im Plangebiet bestehen bereits Vorbelastungen, die sich negativ auf 
das Lokalklima auswirken: 
 
- Schadstoffimmissionen durch den Straßenverkehr auf der L 171, 

- versiegelte Flächen > Reduzierung der klimatisch bedeutenden Flä-
chen. 

 
4.3.3 Ermittlung der Funktionsfähigkeit 

Die Funktionen des Lokalklimas beinhaltet vor allem die Aspekte: 
 
- Klimaausgleich, 

- Immissionsschutz sowie 

- Luftregeneration durch die Vegetation. 

 
Generell hängt die Funktionsfähigkeit des Lokalklimas wesentlich von 
den klimatologisch bedeutenden Flächen ab. 
 
Gebiete mit einer sehr hohen Funktionsfähigkeit sind gekennzeichnet 
durch sehr große zusammenhängende Kaltluft- und Frischluftentste-
hungsgebiete, die über besondere Ausgleichsfunktionen für Belastungs-
räume (z. B. stark verdichtete Siedlungsräume) verfügen. Diese Gege-
benheiten sind im Plangebiet nicht vorhanden. 
 
Alle Standorte, die als Kaltluft- oder Frischluftentstehungsgebiete die-
nen, verfügen über eine hohe Funktionsfähigkeit für das Lokalklima. 
Im Plangebiet zählen dazu die Grünland- und Ackerflächen. Darüber 
hinaus besitzen die Waldstandorte eine hohe Funktionsfähigkeit als 
Frischluftproduzenten. 
 
Die Einzelbäume, Baumreihen/-alleen, Hecken und Feldgehölze inner-
halb des Plangebietes besitzen eine mittlere Funktionsfähigkeit auf 
Grund ihrer Schadstofffilterung und staubbindenden Wirkung. Sie erhö-
hen darüber hinaus die Geländerauhigkeit und reduzieren damit die 
Windgeschwindigkeit. 
 
Alle versiegelten Flächen wie die Straßen, Wege sowie die Wohngebie-
te besitzen eine geringe Funktionsfähigkeit für das Lokalklima. 
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4.4 Flora und Fauna 

 
4.4.1 Beschreibung der Biotop- und Nutzungstypen 

In der Vegetationsperiode 2009 wurde im Plangebiet eine Biotoptypen-
kartierung nach dem niedersächsischen Kartierschlüssel 
(DRACHENFELS 2004) durchgeführt (s. Unterlage 19.2.1). Da das Ge-
nehmigungsverfahren für den Radweg zwischenzeitlich für ca. 2 Jahre 
ruhte und in der Zwischenzeit ein neuer Biotoptypenschlüssel vorliegt 
(DRACHENFELS 2011), wird dieser hier angewandt. Die generelle Ein-
stufung der Biotoptypen hat weiterhin bestand, es kommt zu geringen 
Änderungen der Abkürzungen und Bezeichnung der Biotoptypen ge-
genüber dem Schlüssel von 2004. Zur Validierung der Kartierung von 
2009 und zur Anwendung des neuen Biotoptypenschlüssels wurde im 
November 2012 eine einmalige Begehung des Plangebiets durchgeführt 
und evtl. vorgefundene Veränderungen aufgenommen. 
 
Das Plangebiet wird in weiten Teilen von Ackerflächen geprägt. Regel-
mäßig sind Feldgehölze, Baumreihen und –hecken sowie kleinflächig 
Waldbereiche vorhanden. Entlang der L 171 prägen beidseitig Einzel-
bäume, zum Teil mit Alleencharakter, das Plangebiet. Gesetzlich ge-
schützte Biotope nach § 30 BNatSchG i. V. m. § 24 NAGBNatSchG sind 
nicht vorhanden. Eine Beschreibung der einzelnen Biotoptypen bezogen 
auf das Plangebiet befindet sich in Tab. 2. 
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Tab. 2: Biotop- und Nutzungstypen im Plangebiet 

Biotoptyp Code Kurzbeschreibung Schutz 
nach 

BNatSchG  

Wälder 

Eichen-Mischwald 
armer trockener 
Sandböden 

WQT -  kleinflächig im nördlichen Teil des Plangebietes, 
-  Baumschicht von Stiel-Eiche (Quercus robur) Hänge- 
   Birke (Betula pendula) und Eberesche (Sorbus aucu- 
   paria) geprägt, 
-  Strauchschicht mit Brombeere (Rubus fructicosus)  
   und Stechpalme (Ilex aquifolium), 
-  Krautschicht gering ausgeprägt. 

- 

Bodensaurer Buchen-
wald armer Sandbö-
den 

WLA -  östlich der L 171 bei Schülern, 
-  Baumschicht von Rot-Buche (Fagus sylvatica) domi- 
   niert. 

- 

Birken-Zitterpappel 
Pionierwald 

WPB -  im zentralen Teil des südlichen Abschnittes des Plan- 
   gebietes, 
-  Baumschicht mit Pappel (Populus spec.), Schwarz- 
   Erle (Alnus glutinosa), Stiel-Eiche (Quercus robur),  
   Stechpalme (Ilex aquifolium), Fichte (Picea abies) und  
   Moorbirke (Betula pubescens), 
-  Krautschicht mit Brombeere (Rubus fructicosus). 

- 

Kiefernforst, struktur-
reiche Ausprägung 

WZK+ -  im nördlichen Teil des Plangebietes bei Schülern, 
-  Baumschicht von Kiefer (Pinus sylvestris) dominiert  
-  vereinzelt Hänge-Birke (Betula pendula), Pappel (Popu 
   lus spec.), Stiel- Eiche (Quercus robur) und Rot- Buche 
   (Fagus sylvatica), 
-  entlang der L 171 Saum mit Stiel-Eiche (Quercus 
   robur). 

- 

Gebüsche und Gehölzbestände 

Feuchtgebüsch nähr-
stoffreicher Standorte 

BFR -  kleinflächig im zentralen Teil des Plangebietes, 
-  Bestand gebildet von unbestimmter breitblättriger  
   Weidenart (Salix spec.). 

- 

Mesophiles Schlehen-
Weißdorn-Gebüsch 

BMS -  an zwei Stellen im zentralen Teil des Plangebietes  
   vorhanden, 
-  Vegetation von dichtem Schlehenbestand (Prunus 
   spinosa) geprägt, 
-  vereinzelt Weißdorn (Crataegus monogyna). 

- 

Ginstergebüsch BSG -  kleinflächig westlich der L 171 vor Sprengel, 
-  Bestand aus Ginster (Cytisus scoparius). 

- 

Strauch-Baumhecke HFM -  ein Bestand im südlichen Plangebiet westlich der  
   L 171 in Höhe der Straße nach Königshof,  
-  zweiter Bestand im zentralen Plangebiet, 
-  Baumschicht mit Rot-Buche (Fagus sylvatica), Stiel- 
   Eiche (Quercus robur), Hänge-Birke (Betula pendula) 
   und vereinzelt Pappel (Populus spec.), 
-  Strauchschicht mit Schlehe (Prunus spinosa) und 
   Holunder (Sambucus nigra), Hunds-Rose  
   (Rosa canina) und Weiden (Salix spec.). 

- 

Baumhecke HFB -  beidseitig entlang der Straße nach Königshof, 
-  mit Hänge-Birke (Betula pendula) und Stiel-Eiche 
   (Quercus robur), vereinzelt Pappel (Populus spec.). 

- 
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Biotoptyp Code Kurzbeschreibung Schutz 
nach 

BNatSchG  

Naturnahes Feldge-
hölz 

HN -  im nördlichen Teil des Plangebietes zwei Ausprägun- 
   gen sowie zentral auf einem Standort vertreten,  
-  Baumschicht mit Stiel-Eiche (Quercus robur) und ver- 
   einzelt Hänge-Birke (Betula pendula) und Pappel  
   (Populus spec.), 
-  Krautschicht mit Brombeere (Rubus fructicosus), 
-  stellenweise Beeinträchtigungen durch  Abfall (Verpa- 
   ckungsmaterial),  
-  nördliche Bestände zusätzlich mit Erle (Alnus  
   glutinosa) in Baumschicht und silberblättriger Taub- 
   nessel (Lamium argentatum), Gundermann (Glechoma  
   hederacea) und Brennnessel (Urtica dioica), in der  
   Krautschicht 
-  in feuchten Mulden mit Flatterbinse (Juncus effusus)  
   sowie vereinzelt Holunder (Sambucus nigra) in 
   Strauchschicht. 

- 

Standortfremdes Feld-
gehölz 

HX -  zwei Standorte innerhalb des Plangebietes, 
-  nördlicher Standort südlich von Schülern mit Pappel 
   (Populus spec.) und vereinzelt Hänge-Birke (Betula 
   pendula), 
-  südlicher Standort zw. Straße nach Königshof und 
   Sprengel wird geprägt von Hybrid- Pappel (Populus  
   spec.),  
   vereinzelt Stiel-Eiche (Quercus robur), Rot-Buche (Fa- 
   gus sylvatica), Erle (Alnus glutinosa), Kiefer (Pinus  
   sylvestris) und Fichte (Picea abies) vorhanden. 

- 

Baumreihe/Allee HBA -  Baumreihe aus Erle (Alnus glutinosa) entlang eines  
   Grabens nahe dem Birken-Zitterpappel-Pioneerwald,  
-  Baumreihe mit Stiel-Eiche (Quercus robur) im zentra- 
   len Teil des Plangebietes nördlich der Schlehenbe- 
   stände, östlich der L 171. 

- 

Fließgewässer/Stillgewässer 

Sonstiges naturfernes 
Stillgewässer 

SXZ -  östlich der L 171 in Höhe des Birken-Zitterpappel- 
   waldes,  
-  anthropogen angelegter ehemaliger Fischteich, 
-  kaum wasserführend, 
-  steile Uferböschung, 
-  keine gewässertypische Begleitvegetation. 

- 

Nährstoffreicher Gra-
ben 

FGR -  temporär und dauerhaft wasserführende Gräben im 
   Plangebiet vorhanden 
-  dauerhaft wasserführend: geradliniger schmaler Gra- 
   ben im zentralen Teil des Plangebietes kreuzt die  
   L 171 
-  im Bereich der Straße verrohrt, 
-  im südlichen Teil des Plangebietes auf Höhe der 
   Weideflächen schmaler Graben parallel zur L 171.  
-  keine typische Ufer- und Wasservegetation, 
 

- 

Sonstiger vegetations-
armer Graben 

FGZ -  temporär wasserführende Ausprägung: in Mulden  
   parallel zur L 171 im Straßenseitenraum, 
-  keine typische Ufer- und Wasservegetation  
   ausgeprägt, 
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Biotoptyp Code Kurzbeschreibung Schutz 
nach 

BNatSchG  

Grünland 

Sonstiges mesophiles 
Grünland, artenärmere 
Ausprägung  

GMS -  im zentralen Plangebiet zwei Standorte beidseitig der 
   L 171, 
-  südlich der Straße nach Königshof zwei Standorte mit 
   intensiver Weidenutzung, 
-  Vegetation grasdominiert mit geringem Anteil an Kräu- 
   tern mit Knäulgras (Dactylus glomerata), Wolliges Ho- 
   niggras (Holcus  lanatus), Deutsches Weidelgras (Loli 
   um perenne) und Kriechender Hahnenfuß (Ranunculus 
   repens), Spitzwegerich (Plantago lanceolata), Löwen- 
   zahn (Taraxacum officinalis agg.), Wiesen-Klee (Trifo 
   lium pratense), Kriechender-Klee (Trifolium repens),  
   Wiesen-Sauerampfer (Rumex acetosa),  
-  insgesamt artenarme Ausprägung des mesophilen  
   Grünlandes. 

- 

Acker- und Gartenbau-Biotope 

Sandacker AS -  alle Ackerbereiche im Plangebiet entsprechen diesem 
   Biotoptyp,  
-  intensive Nutzung durch Anbau von Kartoffel und Zu- 
   ckerrüben u.a. 

- 

Ruderalfluren 

Halbruderale Gras- 
und Staudenflur mittle-
rer Standorte  

UHM  

 
-  beidseitig im Zuge der L 171 im Straßenseitenraum  
   ausgeprägt,  
-  stellenweise kleinflächige trockenere und feuchtere  
   Ausprägungen (auf Grund der Jahreszeit des Kartier- 
   zeitpunktes nicht abgrenzbar), 
-  Vegetation reich an Gräsern mit Wolligem Honiggras  
   (Holcus lanatus), Knäulgras (Dactylus glomerata),  
   Glatthafer (Arrhenaterum elatius)  
-  an feuchteren Bereichen mit Rainfarn (Tanacetum  
   vulgare), Wiesenkerbel (Anthriscus sylvestris) und 
   Giersch (Aegopodium podagraria), 
-  teilweise hochstaudenreich mit Gewöhnlichem Beifuß  
   (Artemisia vulgaris) und Brennnessel (Urtica dioica),  
-  tockenere Ausprägungen mit Land-Reitgras (Cala 
   magrostis epigeios) Acker-Kratzdistel (Cirsium  arven- 
   se),  
-  stellenweise Wiesen-Sauerampfer (Rumex acetosa). 

- 

Grünanlagen der Siedlungsbereiche 

Ziergebüsch aus  
überwiegend nicht 
heimischen Arten 

BZN -  in Schülern in Nähe des Schützenhauses, 
-  Bestand aus Kirschlorbeer (Prunus laurocerasus) und  
   anderen Ziersträuchern, 
-  locker gepflanzter, junger Bestand. 

- 

Artenreicher Scherra-
sen 

GRR -  im südlichen Teil des Plangebietes in Sprengel am  
   Dorfgemeinschaftshaus, 
-  mit Wiesen-Rispengras (Poa pratensis), Kriechendem  
   Klee (Trifolium repens), Löwenzahn (Taraxacum offici 
   nale agg.), Gänseblümchen (Bellis perennis). 
 
 
 
 

- 
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Biotoptyp Code Kurzbeschreibung Schutz 
nach 

BNatSchG  

Gebäude und Verkehrsflächen 

Locker bebautes Ein-
zelhausgebiet 

OEL -  in den Ortslagen von Schülern und Sprengel, 
-  Einfamilienhäuser mit großen Gärten,  
-  große Grundstücksgrößen. 

- 

Sonstiger öffentlicher 
Gebäudekomplex 

ONS -  in Sprengel das Dorfgemeinschaftshaus,  
-  in Schülern das Schützenhaus. 

- 

Weg, unversiegelt OVW -  unversiegelte Wege wie Feldeinfahrten,  
-  teilweise mit Schotter befestigt, großteils mit Vegeta- 
   tion auf Rand- und Mittelstreifen. 

- 

Versiegelte Flächen 
(Straße, Betonstein-
pflasterfläche etc.) 

OVS 
OFZ 

-  versiegelte Verkehrsflächen, 
-  sie haben als Lebensräume für Pflanzen und  
   Tiere eine geringe Bedeutung. 

- 

 

 
4.4.2 Vorbelastung 

Folgende Beeinträchtigungen, die sich negativ auf die Biotope und de-
ren Entwicklung auswirken, liegen im Plangebiet vor: 
 
- intensive landwirtschaftliche Nutzung in Teilbereichen des Plangebie-

tes, 

- Schadstoffeinträge durch den Straßenverkehr auf der L 171. 

 
4.4.3 Ermittlung der Funktionsfähigkeit 

Nach der vorausgegangenen Biotoptypenbeschreibung soll in diesem 
Kapitel die Funktionsfähigkeit der einzelnen Biotoptypen für den Natur-
haushalt bewertet werden. Es wird davon ausgegangen, dass jeder Bio-
toptyp einen spezifischen Wert für die Leistungsfähigkeit des Natur-
haushalts aufweist. Die Wertigkeit der verschiedenen Biotoptypen wur-
de nach den folgenden Kriterien bestimmt (vgl. DRACHENFELS 2012): 
 
- Naturnähe, 

- Gefährdung, 

- Seltenheit, 

- Bedeutung als Lebensraum für Pflanzen und Tiere. 

 
Die Biotoptypen werden entsprechend ihrer Ausprägung innerhalb des 
Plangebietes eingestuft. 
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Wertstufen (nach DRACHENFELS 2012) 
V = von besonderer Bedeutung (gute Ausprägungen naturna-

her und halbnatürlicher Biotoptypen) 
IV = von besonderer bis allgemeiner Bedeutung 
III = von allgemeiner Bedeutung  
II = von allgemeiner bis geringer Bedeutung  
I = von geringer Bedeutung (v. a. intensiv genutzte, artenarme 

Biotoptypen) 
() = Entwicklungspotenzial nicht vollständig ausgeschöpft, 

Funktionsfähigkeit eingeschränkt; 
 
In der nachfolgenden Tabelle sind alle im Plangebiet vorkommenden 
Biotop- und Nutzungstypen mit der entsprechenden Wertstufe aufgelis-
tet. Die besonders hochwertigen Biotoptypen (Wertstufe IV und V) sind 
grau hinterlegt. Darüber hinaus erfolgt ein Hinweis, ob es sich bei den 
jeweiligen Biotoptypen auch um einen FFH-Lebensraumtyp handelt. 
 
Insgesamt betrachtet weist das Plangebiet eine allgemeine Bedeutung 
als Lebensraum für Pflanzen und Tiere auf (s. Tab. 3). 
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Tab. 3:  Bewertung der Biotoptypen im Plangebiet 

Biotoptyp Biotop-
kürzel 

Wert-
stufe 

Schutz-
status 
nach 

BNatSchG 

FFH-
Lebens-
raumtyp 

Eichen-Mischwald armer trockener Sandbö-
den 

WQT V - - 

Bodensauerer Buchenwald armer Sandbö-
den 

WLA V - - 

Feuchtgebüsch nährstoffreicher Standorte BFR IV - - 

Naturnahes Feldgehölz HN IV - - 

Sonstiges mesophiles Grünland, artenarmer 
Ausprägung 

GMS IV - (6510) 

Birken-Zitterpappel Pionierwald WPB III - - 

Kiefernforst, strukturreiche Ausprägung WZK+ III - - 

Mesophiles Schlehen-Weißdorn-Gebüsch BMS III - - 

Ginstergebüsch BSG III - - 

Strauch-Baumhecke HFM III - - 

Baumhecke HFB III - - 

Standortfremdes Feldgehölz HX II - - 

Baumreihe/Allee HBA * - - 

Halbruderale Gras- und Staudenflur mittlerer 
Standorte 

UHM III - - 

Sonstiges naturfernes Stillgewässer SXZ II - - 

Nährstoffreicher Graben FGR II - - 

Sonstiger vegetationsarmer Graben FGZ II - - 

Artenreicher Scherrasen GRR II - - 

Sandacker AS I - - 

Ziergebüsch aus überwiegend nicht heimi-
schen Gehölzarten 

BZN I - - 

Weg, unversiegelt OVW I - - 

Locker bebautes Einzelhausgebiet OEL I - - 

Sonstiger, öffentlicher Gebäudekomplex ONZ I - - 

Straße, versiegelte Flächen OVS, 
OFZ 

I - - 

 
grau hinterlegt  = Biotoptypen der Wertstufe V und IV 
Angabe in Klammern = Entwicklungspotenzial eingeschränkt 
* für Einzelbäume/ Baumreihen wird keine Wertstufe vergeben (vgl. DRACHENFELS 2012) 
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4.4.4 Faunistische Potenzialabschätzung 

Auf Grund des verschärften Artenschutzrechts ist es erforderlich im 
Rahmen der Planung Betroffenheiten von streng geschützten Arten und 
deren Zufluchtsstätten zu ermitteln und hinsichtlich des § 44 BNatSchG 
zu bewerten. Das folgende Kapitel dient als Grundlage für die arten-
schutzrechtlichen Betrachtungen in der Konfliktanalyse (s. Kap. 5.3.6). 
Unter Berücksichtigung der vorhandenen Biotopausstattung wird die 
faunistische Potenzialabschätzung durchgeführt. Folgende Gruppen 
sind dabei planungsrelevant: 
 
- Brutvögel sowie 

- Fledermäuse. 

 

Andere Gruppen sind unter Berücksichtigung der vorhandenen Habi-
tatstrukturen im Plangebiet nicht planungsrelevant. 

 

Brutvögel 
Bei den Brutvogelgemeinschaften, die im Untersuchungsgebiet potenzi-
ell möglich sind, handelt es sich insbesondere um Arten der landwirt-
schaftlich intensiv genutzten Landschaft mit Gehölzstrukturen. Des Wei-
teren ist mit Vogelarten der Siedlungsbereiche zu rechnen, sowie klein-
flächig mit Arten, die in Kiefern- oder Laubwaldbeständen vorkommen. 
Die Potenzialabschätzung orientiert sich an den Angaben von FLADE 
(1994). Es werden jeweils regelmäßig in den genannten Lebensräumen 
anzutreffende Arten genannt, wobei die Auflistungen nicht abschließend 
sind. Sie geben lediglich einen Überblick über die potenziellen Brutvo-
gelgemeinschaften des Plangebietes. Auf eine Nennung von Leitarten 
wurde weitgehend verzichtet, da diese Arten relativ selten sind und ein 
Vorkommen im Plangebiet auf Grund der vorhandenen anthropogenen 
Einflüsse als unwahrscheinlich anzusehen ist. 
 
- Kiefern-, Laubwaldbestände: Tannenmeise, Kleiber, Haubenmeise, 

Sommergoldhähnchen, Buchfink, Baumpieper, Kohlmeise, Amsel, 
Buntspecht; 

- Äcker- und Grünlandkomplexe: Amsel, Goldammer, Dorngrasmücke, 
Feldlerche, Buchfink, Nachtigall, Mäusebussard (Nahrungsgast); 

- Siedlungen: Haussperling, Feldsperling, Gartenrotschwanz, Mehl-
schwalbe, Hausrotschwanz, Stieglitz, Begleiter: Star, Amsel, Kohl-
meise, Buchfink, Blaumeise, Klappergrasmücke; 

 

Insgesamt kommt dem Plangebiet als Lebensraum für Brutvögel eine 
allgemeine Bedeutung zu. Das Vorkommen von streng geschützten Vö-
geln wie bspw. dem Mäusebussard, der das Plangebiet als potenzieller 
Gastvogel sicherlich durchzieht, ist anzunehmen. Als Brutvogel ist er im 
Plangebiet nicht zu erwarten. Die Bäume der Waldbereiche und der 
Feldgehölze innerhalb des Plangebiets sind durch ihre direkte Nähe zur 
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L 171 starken Störreizen ausgesetzt und demnach als Nistbäume für 
störungsempfindliche Arten ungeeignet. 
 
Fledermäuse 
Es ist anzunehmen, dass Teile des Plangebiets als Jagd- und Nah-
rungslebensraum für Fledermäuse, wie die Große Bartfledermaus (Myo-
tis brandtii), den Großen Abendsegler (Nyctalus noctula) und die Zwerg-
fledermaus (Pipistrellus pipistrellus) u. a. dienen. Diese bewohnen Spal-
tenverstecke in Wäldern und/oder Gebäuden und jagen innerhalb von 
Laub- und Mischwälder, der offenen Landschaft, an Gräben und ande-
ren insektenreichen Grenzstrukturen nach Nahrung. Es ist somit davon 
auszugehen, dass Sommerquartiere bzw. Tagesverstecke innerhalb 
des Untersuchungsgebiets an Gehölzen und/ oder Gebäuden bestehen. 
Da es sich bei den Gehölzbereichen innerhalb des Plangebiets teilweise 
auch um ältere Bestände (Stammdurchmesser > 0,6 m) handelt und 
Fledermäuse diese älteren Bäume als Winterquartiersbäume nutzen 
(STRATMANN 2007), ist eine Nutzung von Teilen des Plangebietes als 
Winterquartier nicht auszuschließen. 
 
Insgesamt kommt dem Plangebiet eine allgemeine Bedeutung für Fle-
dermäuse zu. Es bestehen einerseits anthropogene Vorbelastungen, 
außerdem befinden sich überwiegend kleinflächige Waldbestände jun-
gen bis mittleren Alters im Plangebiet. 
 
Alle Fledermausarten sind im Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgeführt 
und gelten daher als streng geschützte Arten. Laut der Roten Liste für 
Säugetiere gelten sie in Niedersachsen als stark bzw. gefährdete Arten 
(HECKENROTH 1993). 

 

 
4.5 Landschaftsbild und Erholung 

Bei der Betrachtung des Landschaftsbilds und der Erholung ist es auf 
Grund der schmalen Ausprägung des Plangebietes erforderlich den an-
grenzenden Raum mit einzubeziehen. 

 
4.5.1 Beschreibung des Landschaftsbilds 

Das Plangebiet ist von einer intensiv ackerbaulich genutzten Landschaft 
dominiert. Im zentralen Plangebiet lässt sich ein Bereich abgrenzen, der 
neben Gehölzbereichen auch Grünlandflächen sowie wasserführende 
Gräben aufweist. Der Südwesten und der Nordosten des Plangebietes 
sind jeweils durch locker bebaute, dörflich geprägte Siedlungslandschaft 
geprägt. Die L 171 durchzieht diese drei Landschaftsbildräume. 
 
Der Landschaftsraum einer intensiv ackerbaulich genutzten Landschaft 
mit geringem Anteil an Strukturelementen dominiert im Plangebiet. Die-
ser Landschaftsraum wird im zentralen Teil von einem strukturreicheren 
gehölzdominierten Landschaftsraum durchbrochen. Neben Gehölzstruk-
turen, wie Wald, Hecken und Feldgehölzen befinden sich in diesem Be-
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reich auch Grünlandflächen und wasserführende Gräben. Die locker 
bebaute, dörflich geprägte Siedlungslandschaft schließt relativ harmo-
nisch an die intensiv ackerbaulich genutzte Landschaft an. Sie ist im 
Plangebiet kleinflächig an den nordöstlichen und südwestlichen Plange-
bietsgrenzen vertreten. In der Ferne wird das Landschaftsbild von einer 
Waldkulisse eingerahmt.  
 
Insgesamt erscheint das Landschaftsbild als eine ackerbaulich geprägte 
Kulturlandschaft. (s. Abb. 4) 
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Ackerbaulich geprägte Landschaft 
mit Einzelbäumen und Feldgehölz 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Locker bebauter, dörflich geprägter 
Siedlungsraum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strukturreicherer, gehölzdominierter 
Landschaftsraum 

 Abb. 4: Charakteristische Landschaftsbildräume im Plangebiet 
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4.5.2 Beschreibung der Erholungsfunktionen 

Das Plangebiet hat hinsichtlich der Erholungsnutzung eine nachrangige 
Bedeutung. Die L 171 steht als Verbindungsweg zwischen Sprengel und 
Schülern zur Verfügung. Es befinden sich keine Rad- oder Wanderwege 
innerhalb des Plangebiets, jedoch ist durch Fuß- bzw. Feldwege eine 
aktive Erholungsnutzung (z. B. Spazieren gehen) möglich. 

 
4.5.3 Vorbelastungen 

Im Plangebiet gibt es bereits Vorbelastungen, die sich negativ auf das 
Landschaftsbild und die Erholungsfunktionen des Gebiets auswirken: 
 
- Lärm und visuelle Störreize durch den Straßenverkehr auf der L 171, 

- Visuelle Störungen auf Grund der Zerschneidung von Landschafts-
räumen durch die L 171.  

 

Auf Grund der engen Verzahnung des Landschaftsbilds und der Erho-
lungsnutzung sowie vor dem Hintergrund der Vorhabensauswirkungen 
wird auf eine detaillierte Einzelbewertung der Erholungsfunktionen ver-
zichtet. 

 
4.5.4 Ermittlung der Funktionsfähigkeit 

Die Bewertung des Landschaftsbilds erfolgt in Anlehnung an KÖHLER 
& PREISS (2000). Danach ist das jeweilige Landschaftsbild nach seiner 
spezifischen Eigenart zu beurteilen. Die Eigenart wird bestimmt durch 
die Art und Ausprägung, die Anteile und Anordnung und das Verhältnis 
der Elemente und Strukturen im Raum. Die nachfolgende Tabelle gibt 
einen Überblick über die Indikatoren Natürlichkeit, Historische Kontinui-
tät und Vielfalt und deren Eigenschaften, die die Eigenart einer Land-
schaft ausbilden. 
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Tab. 4: Indikatoren und dazugehörige Kriterien zur Ermittlung der 
Funktionsfähigkeit des Landschaftsbilds 

Indikator Kriterien zur Charakterisierung 

Natürlich-
keit 

- Erlebbarkeit einer natürlichen Eigenentwicklung der Landschaft (natür-
lich wirkende Lebensräume, freier Wuchs und Spontanität der Vegeta-
tion etc.), 

- Erlebbarkeit auffälliger, naturraumtypischer Tierpopulationen, 
- Erlebbarkeit naturraumtypischer Geräusche und Gerüche, 
- Erlebbarkeit von Ruhe. 

Historische 
Kontinuität 

- Maßstäblichkeit der Landschaftsgestalt (historisch gewachsene Land-
schaft), 

- Harmonie der Landschaftsgestalt, 
- Erkennbarkeit historischer Kulturlandschaftselemente bzw. histori-

scher Kulturlandschaft. 

Vielfalt - naturraumtypischer Vielfalt, der unterschiedlichen Flächennutzungen, 
der räumlichen Struktur und Gliederung sowie des Reliefs der Land-
schaft, 

- Erlebbarkeit der naturraum- und standorttypischen Tier- und Pflan-
zenarten. 

 

Anhand dieser Kriterien lässt sich das Landschaftsbild bzw. die Land-
schaftsräume bewerten. Insgesamt bestehen vier Bewertungsstufen: 
sehr hohe, hohe, mittlere und geringe Funktionsfähigkeit des Land-
schaftsbilds. 
 
Insgesamt betrachtet ist den einzelnen Landschaftsbildräumen: locker 
bebaute, dörflich geprägte Siedlungslandschaft und strukturreichere ge-
hölzdominierte Landschaft innerhalb des Plangebietes unter Berücksich-
tigung der angeführten Kriterien eine mittlere Funktionsfähigkeit zu 
zuweisen. Eine geringe Funktionsfähigkeit weist die intensiv acker-
baulich genutzte Landschaft auf. 
 
Landschaftsbildräume mit einer sehr hohen bzw. hohen Funktionsfähig-
keit sowie einer sehr geringen Funktionsfähigkeit sind innerhalb des 
Plangebietes nicht vorhanden. 
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5 Konfliktanalyse 

 
5.1 Methodik 

Im Rahmen der Konfliktanalyse werden die Auswirkungen prognosti-
ziert, die durch den geplanten Radweg auf den Naturhaushalt sowie auf 
das Landschaftsbild zu erwarten sind. Dabei wird in bau-, anlage- und 
betriebsbedingte Wirkfaktoren unterschieden. Von diesen Wirkfaktoren 
gehen in unterschiedlicher Intensität Funktionsverluste sowie 
-beeinträchtigungen aus. 
 
In einem weiteren Arbeitsschritt wurden die Auswirkung der einzelnen 
Wirkfaktoren bezogen auf den Naturhaushalt und das Landschaftsbild 
hinsichtlich ihrer Erheblichkeit gemäß § 14 BNatSchG (Eingriffsrege-
lung) beleuchtet. Folgende Kriterien werden für die Einschätzung dieser 
Erheblichkeit zugrunde gelegt: 
 
- Nachhaltigkeit der Auswirkung, 

- Reichweite der Auswirkung, 

- Betroffenheit/ Beeinträchtigung schutzwürdiger sowie geschützter 
Teile von Natur und Landschaft. 

 
In Kap. 5.3 werden die Wirkfaktoren des geplanten Radweges auf den 
Naturhaushalt mit der Beurteilung der Erheblichkeit dargestellt. 
 

 
5.2 Ermittlung der Wirkfaktoren 

 
5.2.1 Baubedingte Wirkfaktoren 

Bei den baubedingten Auswirkungen handelt es sich in der Regel um 
befristete Beeinträchtigungen während der Bauphase. Die Bauabwick-
lung wird sich im Regelfall auf den Trassenverlauf des geplanten Rad-
weges zuzüglich beidseitig ca. 1,5 bis 2,0 m beschränken, so dass wäh-
rend der Bauphase i. d. R. ein Streifen von ca. 5,0 bis 7,0 m bean-
sprucht wird. Ausnahme bilden Baukilometer 1+240.000, 1+890.000, 
1+885.000 sowie 0+603.000 an denen jeweils eine Verrohrung vorge-
sehen ist. Zusätzliche Baustraßen und -wege werden nicht benötigt, al-
lerdings werden zur Lagerung von Baustoffen und Baumaschinen Flä-
chen außerhalb der Radwegetrasse beansprucht. Diese werden im 
Rahmen des LBPs nicht berücksichtigt, da sie keine Biotope mit beson-
derer und allgemeiner Bedeutung tangieren. Der voraussichtliche 
Baustellenbereich ist in Unterlage 9.2 sowie 19.1.2 gekennzeichnet. 
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Folgende baubedingte Wirkfaktoren sind zu erwarten: 
 
- baubedingte Flächeninanspruchnahme (rd.): 14.300 m², 

- Rodung von Gehölzbeständen: Beseitigung von 9 Einzelbäumen, 

- Bodenabtrag, Bodenumlagerung: Zur Herstellung des Radweges 
sind geringfügige Geländeanpassungen nötig, mit denen ein Abtra-
gen und Umlagern des Bodens einhergehen. 

- Bodenverdichtung: Durch die Verwendung von Baufahrzeugen 
(Bagger, Radlader, Walze etc.) wird es im Baustellenbereich zu bau-
bedingten Bodenverdichtungen kommen. 

- Baustellenlärm und visuelle Störreize: Durch das An- und Abfah-
ren von LKWs sowie die Tätigkeit der Baumaschinen entstehen visu-
elle Störreize sowie Lärm. 

 
5.2.2 Anlagebedingte Wirkfaktoren 

Bei den anlagebedingten Wirkfaktoren handelt es sich um statische 
Eingriffsgrößen, die kaum variabel und von den Entwurfsmerkmalen des 
geplanten Radweges bestimmt werden. Auswirkungen, die durch diese 
Faktoren entstehen können, sind i. d. R. von Dauer. 
 
- Flächeninanspruchnahme: rd. 12.215 m², diese Fläche schließt 

sowohl die zu versiegelnden Flächen als auch die Bankette, Bö-
schungen und Versickerungsmulden links und rechts des Radweges 
ein. 

- Flächenversiegelung: rd. 6.540 m², diese Fläche umfasst die ver-
siegelte Radwegefahrbahn (2,0 m) sowie zusätzlich jene Bereiche, 
die im Untergrund durch Schottertrag- und Frostschutzschichten voll 
versiegelt sind (ca. 0,25 m beidseitig). Darüber hinaus umfasst dieser 
Wirkfaktor die zu befestigenden Ackerauffahrten. 

- Gewässerverrohrungen: 80 laufende Meter von straßenbegleiten-
den Gräben werden verrohrt. Der Gewässerlebensraum für Flora und 
Fauna geht dadurch dauerhaft verloren. 

- Zerschneidungseffekt/ Barrierewirkung: Durch die Anlage des 
Radweges werden Lebensräume sowie Teillebensräume zerschnit-
ten. Die damit einhergehende Verkleinerung von Lebensräumen 
kann sich nachteilig auswirken. 

 
5.2.3 Betriebsbedingte Wirkfaktoren 

Folgende betriebsbedingte Auswirkungen sind zu erwarten: 
 
- Visuelle Störreize: Betriebsbedingte Auswirkungen auf den Natur-

haushalt können durch den Radfahrbetrieb mit den damit verbunde-
nen visuellen Störreizen ausgelöst werden. 
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- Im Folgenden werden die aufgeführten Wirkfaktoren hinsichtlich 
ihrer Auswirkungen auf den Naturhaushalt und das Landschaftsbild un-
ter Berücksichtigung der Erheblichkeitsschwelle gemäß § 14 BNatSchG 
betrachtet. Die zu erwartenden Auswirkungen sind in Tab. 5 dargestellt. 

 
Tab. 5:  Überblick über die Wirkfaktoren des geplanten Radweges 

Wirkfaktoren B
o

d
en

, G
eo

lo
g

ie
 

W
as

se
rh

au
sh

al
t 

K
lim

a,
 L

u
ft

 

F
lo

ra
 

F
au

n
a 

L
an

d
sc

h
af

ts
b

ild
/ 

E
rh

o
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n
g

 

baubedingte Wirkfaktoren 

Flächeninanspruchnahme (temporär) x x  x x  

Rodung von Gehölzbeständen    x x x 

Bodenabtrag und –umlagerung  x      

Bodenverdichtung x x     

Baustellenlärm/ visuelle Störreize     x x 

anlagebedingte Wirkfaktoren 

Flächeninanspruchnahme  x  x x x 

Flächenversiegelung x x x  x  

Gewässerverrohrungen  x  x x x 

Zerschneidungseffekt/ Barrierewirkung     x  

Betriebsbedingte Wirkfaktoren  

visuelle Störreize durch den Radfahrbe-
trieb 

    x  

x = Auswirkungen zu erwarten x (grau hinterlegt) = erhebliche Auswirkungen zu erwarten 

 

 
5.3 Auswirkungen des Vorhabens auf den Naturhaushalt und das 

Landschaftsbild 

 
5.3.1 Auswirkungen auf den Boden 

Während der Bauphase finden durch die erforderlichen Geländeanpas-
sungen Bodenabträge- und –umlagerungen durch den Baustellenbe-
trieb statt. Die Geländeanpassungen betreffen geringfügige Aufhöhun-
gen bzw. Abtragungen. Hiermit ist eine Störung der Bodenentwicklung 
verbunden. Die natürlichen Bodenprofile der Böden im Plangebiet sind 
großteils bereits heute anthropogen verändert und daher als unempfind-
lich gegenüber baubedingten Umlagerungen zu bewerten (nicht erheb-
lich). Auf Grund der vorherrschenden sandigen Bodentypen (s. Kap. 
4.1.1), die eher unempfindlich gegenüber baubedingten Verdichtungen 
sind, sind durch diesen Faktor keine nachhaltigen Beeinträchtigungen 
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für den Boden zu erwarten. Daher sind diese Auswirkungen als nicht 
erheblich zu beurteilen. 
 
Die Flächenversiegelung stellt hingegen auf Grund der irreversiblen 
Schädigung des Bodens eine erhebliche Beeinträchtigung dar (KV). 
Eine Versiegelung des Bodens hat einen vollständigen Funktionsverlust 
am betroffenen Standort zur Folge und stellt damit den gravierendsten 
Eingriff in den Boden dar. Der im Laufe von langen Zeiträumen entstan-
dene Bodentyp wird zerstört und die weitere Entwicklung weitestgehend 
unterbunden. Neben Böden mit einer mittleren Funktionsfähigkeit sind 
auch Bodenstandorte mit einer hohen Funktionsfähigkeit betroffen. Ins-
gesamt wird durch den Radweg eine Fläche von rd. 6.540 m² neu ver-
siegelt. 

 
5.3.2 Auswirkungen auf den Wasserhaushalt 

 
5.3.3 Auswirkungen auf das Grundwasser 

Jede Überbauung erhöht den Direktabfluss und die Verdunstungsrate 
und verringert den Eintrag des Niederschlagwassers in das Grundwas-
ser. Insgesamt gehen durch die Flächenversiegelung 6.540  m² Versi-
ckerungsfläche für die Grundwasserneubildung verloren. Vor dem Hin-
tergrund der überwiegend hohen Grundwasserneubildungsraten inner-
halb des Plangebietes (s. Kap. 4.2.1.1) sind die Auswirkungen als er-
heblich zu bewerten. Die Beeinträchtigung durch die zusätzliche Versie-
gelung für den Wasserhaushalt ist auf Grund der nachhaltigen Wirkung 
als erhebliche Beeinträchtigung im Sinne des BNatSchG zu werten 
(KV). 

 
5.3.3.1 Auswirkungen auf Oberflächengewässer 

Durch den geplanten Radweg ist an den wasserführenden Gräben bei 
Bau-km 1+240.000 und 1+885.000 sowie 0+597.000 eine 4,0 bzw. 
7,0 m Verrohrung sowie bei Bau-km 0+603.000 eine 4,0 m Verrohrung 
notwendig. Zusätzlich wird zwischen Bau-km 0+532.000 und 0+597.000 
ein temporärer wasserführender Straßenseitengraben auf 65 m Länge 
verrohrt. Baubedingt ist eine temporäre Belastung des Gewässers an-
zunehmen. Anlagebedingt werden durch die Verrohrung keine wertvol-
len Bereiche für Flora und Fauna tangiert, wodurch die Beeinträchtigung 
als nicht erheblich einzustufen ist. 

 
5.3.4 Auswirkungen auf Klima und Luft 

Durch die Flächenversiegelung kommt es zu einer Überbauung von 
Kaltluft- und Frischluftproduktionsflächen. Insgesamt sind 6.540  m² 
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dieser Flächen betroffen. Dieser Verlust führt kleinklimatisch1 zu Verän-
derungen, die in Wechselwirkung zur Flora und Fauna stehen. Für das 
Lokalklima sind hingegen keine erheblichen Auswirkungen zu erwarten. 
Vor diesem Hintergrund sind die Beeinträchtigungen auf das Klima als 
nicht erheblich zu beurteilen. 

 
5.3.5 Auswirkungen auf Flora und Fauna einschl. ihrer Lebensräume 

Die baubedingte Flächeninanspruchnahme geht mit Beseitigungen 
von Vegetationsbeständen einher. Im Einzelnen sind folgende Biotopty-
pen besonderer bis allgemeiner Bedeutung betroffen (s. Tab. 6). 
 

Tab. 6: Baubedingte, vorübergehende Beeinträchtigung von Bio-
topflächen mit besonderer und allgemeiner Bedeutung für 
den Naturhaushalt 

Biotoptyp Wert-
stufe 

Flächengrö-
ße in m² 

(rd.) 

Naturnahes Feldgehölz (HN) IV 8 

Sonstiges mesophiles Grünland, artenarmer Ausprägung 
(GMS) 

IV 19 

Mesophiles Weißdorn-Schlehen -Gebüsch (BMS) III 30 

Strauch-Baumhecke (HFM) III 6 

Baumreihe/ Allee (HBA) III 4 

Halbruderale Gras- und Staudenflur mittlerer Standorte 
(UHM) 

III 829 

Sandacker (AS) II 926 

Artenreicher Scherrasen (GRR) II 150 

Straße (OVS) I 104 

Weg (OVW, OFZ) I 11 

Summe, rd. 2.090 

 

 
Bei den baubedingt betroffenen Biotopflächen handelt es sich um Berei-
che, die an die geplante Radwegetrasse in einer Breite von i. d. R. 
1,5 m angrenzen. Die temporär beanspruchten Lebensräume werden 
nach der Baudurchführung wiederhergestellt, so dass Funktionsverluste 
dieser Teilbereiche nur kurzfristig zu erwarten sind. Nachhaltige Beein-
trächtigungen können daher ausgeschlossen werden (nicht erheblich). 
 
Des Weiteren ist mit Störungen durch visuelle Störreize und Baustel-
lenlärm gegenüber faunistischen Organismen insbesondere der 
Avifauna zu rechnen. Um diese Beeinträchtigungen möglichst gering zu 
halten, wird die Durchführung der Rodungsmaßnahmen außerhalb der 
Brutzeit der Vögel (s. Kap. 8.1.1) vorgenommen. Störungen von Fle-
dermäusen sind auf Grund der kurzfristigen Bauzeit und der Vorbelas-

                                                
1
 kleinklimatisch, Kleinklima (auch Mikroklima genannt) = Klima eines kleinen Areals, z. B. eines 

einzelnen Ackers oder eines Gebäudekomplexes (vgl. HÄCKEL 1993) 
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tungen durch die L 171 durch diese Wirkfaktoren nicht zu erwarten 
(nicht erheblich). 
 
Durch die anlagebedingte Flächeninanspruchnahme sind folgende 
Biotoptypen in der angegebenen Größenordnung betroffen (s. Tab. 7). 
 
Tab. 7: Anlagebedingter Verlust/ Versiegelung von Biotopflächen 

(dauerhaft) 
Biotoptyp Biotop-

kürzel 
Wert-
stufe 

Flächengrö-
ße in m² 

(rd.) 

Birken- und Zitterpappel-Pionierwald WPB IV 53 

Naturnahes Feldgehölz HN IV 166 

Sonstiges mesophiles Grünland, artenarme Aus-
prägung 

GMS IV 56 

Mesophiles Weißdorn-Schlehen- Gebüsch BMS III 246 

Strauch-Baumhecke HFM III 262 

Baumreihe/ Allee HBA III 17 

Halbruderale Gras- und Staudenflur mittlerer 
Standorte 

UHM III 14.66 

Naturfernes Feldgehölz HX II 67 

Sandacker AS II 3.592 

Artenreicher Scherrasen GRR II 554 

Weg, unversiegelt OVW I 60 

SUMME   6.540 
 

Bewertung nach DRACHENFELS (2012): 

V = von besonderer Bedeutung (gute Ausprägungen naturnaher und halbnatürli-
cher Biotoptypen) 

IV = von besonderer bis allgemeiner Bedeutung 
III = von allgemeiner Bedeutung  
II = von allgemeiner bis geringer Bedeutung  
I = von geringer Bedeutung (v. a. intensiv genutzte, artenarme Biotoptypen) 
() = Entwicklungspotenzial nicht vollständig ausgeschöpft, Funktionsfähig- 
  keit eingeschränkt; 
 
 

Nach § 30 BNatSchG und § 24 NAGBNatSchG geschützte Biotope sind 
durch den geplanten Radweg nicht betroffen. Insgesamt zeigt sich, dass 
überwiegend Biotope mit einer allgemeinen Bedeutung wie halbruderale 
Staudenfluren (UHM) sowie mit geringer Bedeutung wie Acker (AS) 
überbaut werden. Daneben werden kleinflächig auch Lebensräume tan-
giert, die für Tiere und Pflanzen eine besondere Bedeutung aufweisen. 
Hierzu zählen insbesondere die naturnahen Feldgehölze sowie der Bir-
ken- und Zitterpappel-Pionierwald. Der Verlust von Biotopen mit beson-
derer bis allgemeiner Wertigkeit (Wertstufe VI-III) ist auf Grund der 
dauerhaften Wirkung und ihrer Bedeutung für den Naturhaushalt als er-
heblich zu betrachten (K1). Sie umfassen eine Flächengröße von rd. 
2.266 m² (vgl. Tab. 7). 
 



 

 
Landschaftspflegerischer Begleitplan für den Neubau eines Radwegs an der L 171 10.09.2014 
zwischen Sprengel (Neuenkirchen) und Schülern (Schneverdingen) – Unterlage 19.1.1 

39- 39 -

Die Beanspruchung von Gehölzflächen tangiert Lebensräume der 
Avifauna sowie der Fledermäuse (vgl. Kap. 5.3.6), ist aber auf Grund 
des geringen Anteils von rd. 219 m² als nicht erheblich zu beurteilen. 
 
Bei der Beanspruchung bereits heute stark anthropogen überformter 
Biotop- und Nutzungstypen wie bspw. Straßen, Wege, etc. sind keine 
erheblichen Beeinträchtigungen für Tiere und Pflanzen zu erwarten. 
 
Insgesamt müssen für den Bau des Radweges 9 Einzelbäume unter-
schiedlicher Größe beseitigt werden (K2). Überwiegend sind Birken und 
Stiel-Eichen betroffen (s. Tab. 8). Fünf junge Obstbäume mit einem 
Stammdurchmesser von rd. 0,1 m im Ortsbereich von Sprengel können 
verpflanzt werden und sind somit nicht zu fällen. 
 

Tab. 8: Verlust von Einzelbäumen  
Baumart Kürzel Anzahl 

(9 Stück) 
Stamm-/ 
Kronendurch-
messer in m 

Wert-
stufe 

Hänge-Birke (Betula pendula) Bi 1 0,6/ 15,0 III 

Stiel-Eiche (Quercus robur) Ei 1 0,6/ 10,0 III 

Hänge-Birke (Betula pendula) Bi 1 0,4/ 8,0 II 

Pappel (Populus spec.) Pa 1 0,4/ 6,0 II 

Hänge-Birke (Betula pendula) Bi 2 0,3/ 4,0 II 

Stiel-Eiche (Quercus robur) Ei 2 0,2/ 4,0 II 

Stiel-Eiche (Quercus robur) Ei 1 0,1/ 2,0 I 

 
Durch die Anlage des Radweges werden Lebensräume sowie Teille-
bensräume zerschnitten (Zerschneidungseffekte). Die damit einherge-
hende Verkleinerung von Lebensräumen wirkt sich nachteilig aus. Die 
zwischen Straße und Radweg entstehenden Restflächen verlieren auf 
Grund der Verkleinerung an Bedeutung für den Naturhaushalt. Vor dem 
Hintergrund, dass es sich hierbei um kleine Zerschneidungseffekte han-
delt und den Gehölzbereichen keine sehr hohe Funktionsfähigkeit zu-
kommt, ist die durch die Zerschneidung entstehende Beeinträchtigung 
als nicht erheblich zu bewerten.  
 
Die versiegelte Fläche kann für einige Organismen wie bspw. Laufkäfer 
ein unüberwindbares Hindernis darstellen. Die damit einhergehende 
Barrierewirkung wirkt sich in erster Linie auf kleinere Tierartengruppen 
aus. Insgesamt sind damit allerdings keine erheblichen Beeinträchti-
gungen im Sinne des BNatSchG verbunden (nicht erheblich). 

 

 
5.3.6 Artenschutzrechtliche Betrachtung nach § 44 BNatSchG 

Die Prüfung der artenschutzrechtlichen Belange erfolgt auf der Grund-
lage der vorhergegangenen Kapitel. Die Umsetzung der vorgesehenen 
Artenschutzmaßnahmen (s. Kap. 8.1) wird vorausgesetzt. 
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5.3.6.1 Verbotstatbestände im Sinne des § 44 BNatSchG 

Darüber hinaus sind die Verbotstatbestände gemäß § 44 BNatSchG zu 
beachten. Nach § 44 Abs. 5 BNatSchG gelten die Verbotstatbestände 
auch für nach § 15 BNatSchG zulässige Eingriffe in Natur und Land-
schaft, sowie für Vorhaben im Sinne des §18 Abs. 2 Satz 1, die nach 
den Vorschriften des Baugesetzbuches zulässig sind. Vor diesem Hin-
tergrund ist eine Prüfung, inwieweit durch den Radwegebau Verbotstat-
bestände ausgelöst werden bzw. werden könnten, ebenfalls erforderlich. 
Nach § 44 Abs. 5 BNatSchG (Zugriffsverbote) ist es verboten, 
 
1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustel-

len, sie zu fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwick-
lungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu 
zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäi-
schen Vogelarten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, 
Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine 
erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhal-
tungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert, 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der be-
sonders geschützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu be-
schädigen oder zu zerstören, 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre 
Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre 
Standorte zu beschädigen oder zu zerstören (Zugriffsverbote). 

 
Im Rahmen von Eingriffsvorhaben ist § 44 Abs. 5 BNatSchG entschei-
dend: 
 
„... die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote nach Maßgabe von 
Satz 2 bis 5. Sind in Anhang IV Buchstabe a der Richtlinie 92/43/EWG 
aufgeführte Tierarten, europäische Vogelarten oder solche Arten betrof-
fen, die in einer Rechtsverordnung nach §54 Absatz 1 Nummer 2 aufge-
führt sind, liegt ein Verstoß gegen das Verbot des Absatzes 1 Nr. 3 und 
im Hinblick auf damit verbundene unvermeidbare Beeinträchtigungen 
wild lebender Tiere auch gegen das Verbot des Absatzes 1 Nr. 1 nicht 
vor, soweit die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorha-
ben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zu-
sammenhang weiterhin erfüllt wird. Soweit erforderlich, können auch 
vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen festgesetzt werden. Für Standorte 
wild lebender Pflanzen der in Anhang IV Buchstabe b der Richtlinie 
92/43/EWG aufgeführten Arten gelten die Sätze 2 und 3 entsprechend. 
Sind andere besonders geschützte Arten betroffen, liegt bei Handlungen 
zur Durchführung eines Eingriffs oder Vorhabens kein Verstoß gegen 
die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote vor.“ 
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Vor diesem juristischen Hintergrund ist eine Einzelbetrachtung:  

- der FFH-Anhang IV- Arten,  

- der europäischen Vögel sowie  

- der Arten, die ausschließlich nach Bundes- und EG-
Artenschutzverordnung als streng geschützt gelten, sinnvoll. 

 

Alle anderen besonders geschützten Arten finden im Rahmen der Ein-
griffsregelung über die Biotop- und Nutzungstypen Berücksichtigung. 
Eine Betrachtung dieser Gruppe auf Artniveau ist auf Grund der aktuel-
len Rechtsprechung nicht erforderlich. 
 
Darüber hinaus ist § 3 des Umweltschadensgesetzes (USchadG) i. V. 
mit dem BNatSchG zu beachten. Laut § 19 Abs. 1 BNatSchG ist „eine 
Schädigung von Arten und natürlichen Lebensräumen im Sinne des 
Umweltschadensgesetzes (...) jeder Schaden, der erhebliche nachteilige 
Auswirkungen auf die Erreichung oder Beibehaltung des günstigen Er-
haltungszustands dieser Lebensräume oder Arten hat. Abweichend von 
Satz 1 liegt keine Schädigung vor bei zuvor ermittelten nachteiligen 
Auswirkungen von Tätigkeiten einer verantwortlichen Person, die von 
der zuständigen Behörde nach den §§ 34, 35, 45 Absatz 7 oder § 67 
Absatz 2 oder, wenn eine solche Prüfung nicht erforderlich ist, nach 
§ 15 (...) genehmigt wurden oder zulässig sind“ (Enthaftung).  
 
Die Berücksichtigung der Arten und natürlichen Lebensräume im Sinne 
des § 19 Abs. 2 und 3 BNatSchG erfolgt im Rahmen der vorliegenden 
Unterlagen. In diesem Rahmen sind Arten, die in 
 
- Artikel 4 Absatz 2 oder Anhang I der Richtlinie 2009/147/EG (Vogel-

schutzrichtlinie), 

- der Anhängen II und IV der Richtlinie 92/43/EWG (FFH-Richtlinie) 

 
aufgeführt sind, zu berücksichtigen. 
 
Natürliche Lebensräume im Sinne des § 19 BNatSchG i. V. mit dem § 3 
des USchadG sind 
 
- Lebensräume der Arten, die in Artikel 4 Absatz 2 oder Anhang I der 

Richtlinie 2009/147/EG (Vogelschutzrichtlinie) oder in Anhang II der 
Richtlinie 92/43/EWG (FFH-Richtlinie) aufgeführt sind, oder 

- die natürlichen Lebensraumtypen von gemeinschaftlichem Interesse 
(FFH-Lebensraumtypen) sowie 

- Fortpflanzungs- und Ruhestätten der in Anhang IV der Richtlinie 
92/43/EWG (FFH-Richtlinie) aufgeführten Arten. 

 

 
5.3.6.2 Betroffenheit von FFH-Anhang IV-Arten 

Bei der Betrachtung der Auswirkungen auf Arten nach Anhang IV der 
FFH-Richtlinie ist die Gruppe der Fledermäuse zu beachten. Eine Be-
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troffenheit anderer Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sind mit der 
Umsetzung des Radwegbaus mit hoher Wahrscheinlichkeit auszu-
schließen (vgl. Kap. 4.4.4). 
 
Der Bau des geplanten Radweges bedingt die Fällung von nur wenigen 
Bäumen innerhalb von Gehölzgruppen. Das Vorkommen von Fleder-
mäusen innerhalb des Plangebietes wurde als wahrscheinlich beurteilt 
(s. Kap. 4.4.4). Derzeitig bestehen keine Hinweise darauf, dass die zu 
fällenden Bäume als Sommer- bzw. Winterquartiere dienen. Da dieser 
Aspekt erst bei der Umsetzung des Radweges mit Gewissheit zu be-
antworten ist, ist vor der Fällung eine Überprüfung hinsichtlich des Vor-
kommens von Fledermausquartieren vorgesehen (s. Kap. 8.1.1). Wäh-
rend als Sommerquartiersbäume neben Baumhöhlen auch Spalten in-
nerhalb der Baumrinde genutzt werden und diese i. d. R. häufig ge-
wechselt werden, kommen als Winterquartiersbäume lediglich Baum-
höhlen, die i. d. R. von (Bunt-)Spechten erstellt wurden, in alten Baum-
beständen in Frage, wobei ein Stammdurchmesser von mindestens 270 
mm vorliegen muss (vgl. STRATMANN 2007). Bei Fichten und Kiefern 
muss ein Mindestalter von 50 Jahren, bei Eichen ein Alter von 
85 Jahren sowie bei Buchen von 70 Jahren vorliegen (ebd). Solche al-
ten Baumbestände liegen im Plangebiet nicht vor, wonach die Existenz 
von Winterquartierbäumen unwahrscheinlich ist. Falls widererwartend 
Quartiere nachgewiesen werden, werden in Rücksprache mit der UNB 
Fledermauskästen (Sommer- bzw. Winterquartierskästen) in diesen Be-
reichen angebracht sowie Umsiedlungsmaßnahmen angestrebt (s. Kap. 
8.1.1). Fledermäuse nutzen darüber hinaus straßen- und waldbegleiten-
de Säume zur Nahrungssuche. Hierzu zählen auch die halbruderalen 
Staudenfluren, die durch den Radweg überbaut werden. Dieser Verlust 
an Nahrungsflächen wird durch neue naturnahe Strukturen im Zuge der 
Kompensationsmaßnahmen entlang des geplanten Radweges (s. § 15 
Abs. 2 BNatSchG) ausgeglichen. 

 

 
5.3.6.3 Betroffenheit von europäischen Vögeln 

Mit dem Bau des Radweges werden auch Lebensräume der europäi-
schen Brutvögel insbesondere durch die erforderlichen Rodungsarbei-
ten tangiert. Der Zeitraum der Rodung der Einzelbäume wird zur Ver-
meidung von Beeinträchtigungen außerhalb der Brutzeit der Vögel 
durchgeführt. Um auszuschließen, dass keine Nester beseitigt werden, 
die in der folgenden Brutsaison als Brutstätten „recycelt“ werden, wie 
z. B. Spechthöhlen (LAMBRECHT et al 2006), wird eine Überprüfung 
der zu fällenden Bäume vor den Rodungsarbeiten stattfinden (s. Kap. 
8.1.1). Es ist insgesamt davon auszugehen, dass die ökologische Funk-
tion der Fortpflanzungsstätten der Brutvögel im räumlichen Zusammen-
hang weiterhin gewährt wird. Dies ist darauf zurückzuführen, dass den 
betroffenen Brutvögeln zahlreiche Ausweichhabitate im unmittelbar an-
grenzenden Raum zur Verfügung stehen. 
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Eine Betroffenheit von bodenbrütenden Arten innerhalb des Plangebie-
tes erscheint auf Grund der Nähe der für den Radweg relevanten Flä-
chen zur Straße als nicht wahrscheinlich. 
 
Ein Vorkommen des nach der EG-Artenschutzverordnung streng ge-
schützten Mäusebussards als Gastvogel im Gebiet gilt als wahrschein-
lich (s. Kap. 4.4.4). Eine Betroffenheit von Horststandorten, sowie ein 
Verlust geeigneter Nahrungshabitate ist auf Grund der Gehölzstrukturen 
im Plangebiet unwahrscheinlich. Die Verbotstatbestände des § 44 
BNatSchG werden somit durch die Umsetzung des Radweges nicht 
tangiert. 

 
5.3.6.4 Betroffenheit von streng geschützten Arten der Artenschutzver-

ordnungen 

Ein Vorkommen streng geschützter Arten gemäß der Artenschutzver-
ordnungen, die weder zu den europäischen Vögeln noch zu den FFH-
Anhang IV-Arten gehören, wie bspw. Hochmoor-Mosaikjungfer (Aeshna 
subarctica elisabethae) oder die Flussperlmuschel (Margaritifera marga-
ritifera) sind im Plangebiet nicht zu erwarten. Spezifische Habitatstruktu-
ren für diese Arten fehlen. Eine Betroffenheit ist somit nicht zu erwarten 
(Kap. 4.4.4). 

 
5.3.6.5 Berücksichtigung der Arten und natürlichen Lebensräume im 

Sinne § 19 Abs. 2 und 3 BNatSchG i. V. mit dem USchadG 

Ein Umweltschaden im Sinne des USchadG tritt dann ein, wenn erhebli-
che nachteilige Auswirkungen auf die Erreichung oder Beibehaltung des 
günstigen Erhaltungszustands einer Art des FFH-Anhang IV bzw. Arten 
des Anhang I der Vogelschutzrichtlinie entstehen. 
 
Mit der Planung geht der potenzielle Verlust von Fledermaushabitaten 
durch die Fällung von 9 Bäumen einher. Betroffen sind die Anhang IV-
Arten: Mückenfledermaus, Kleinabendsegler und Zwergfledermaus. 
Dieser Teilverlust der Lebensräume wird sich allerdings nicht unmittel-
bar auf den Erhaltungszustand der betroffenen Arten auswirken. Der 
Eintritt eines Umweltschadens ist somit nicht zu erwarten. 
 
Hinsichtlich der europäischen Vögel ist festzustellen, dass mit der Ver-
wirklichung des Radwegs keine Brutreviere von Arten des Anhang I der 
Vogelschutzrichtlinie wegfallen. Der Eintritt eines Umweltschadens ist 
somit nicht zu erwarten. 
 

 
5.3.7 Auswirkungen auf das Landschaftsbild 

Baubedingte Auswirkungen auf das Landschaftsbild sind durch den 
Baustellenlärm sowie durch die Baubewegungen zu erwarten. Da die 
entstehenden visuellen und akustischen Störungen, die sich auf die 
Wahrnehmung des Landschaftsbilds sowie die Erholungsnutzung nach-
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teilig auswirken können, zeitlich begrenzt sind, können dauerhafte Be-
einträchtigungen ausgeschlossen werden (nicht erheblich). 
 
Die Beseitigung von 9 Einzelbäumen (Flächeninanspruchnahme) führt 
zu einer geringfügigen Veränderung des Landschaftsbilds. Es handelt 
sich jedoch nicht um das Landschaftsbild prägende Bäume wie z. B. So-
litärbäume. Somit wirkt sich die Fällung nicht erheblich und nachhaltig 
auf das Landschaftsbild aus (erheblich).  
 

 
5.3.8 Auswirkungen auf Schutzgebiete und Schutzobjekte 

Der geplante Radweg tangiert weder bestehende Schutzgebiete noch 
sonstige Schutzobjekte (vgl. Kap. 3.5). 
 

 
5.4 Zusammenfassung der Konfliktanalyse 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Naturhaushaltsfakto-
ren Boden, Wasser und Flora am gravierendsten von den negativen 
Auswirkungen des geplanten Radweges betroffen sind. Bei allen drei 
Faktoren stellt die Flächeninanspruchnahme einschl. der Versiegelung 
eine maßgebliche Beeinträchtigung dar. 
 
Insgesamt ergeben sich folgende Konflikte durch den geplanten Rad-
weg: 
 
 
KV Versiegelung durch die Trasse in einer Größenordnung von 

rd. 6.540 m² 
 
K1 Verlust von Biotopen mit besonderer bis allgemeiner Bedeu-

tung, insgesamt rd. 2.266 m² 
 
K2 Beseitigung von Einzelbäumen, insgesamt 9 Bäume 
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6 Vermeidung der Beeinträchtigungen/ Entwurfsoptimierung 

Maßnahmen zur Vermeidung von Beeinträchtigungen des Naturhaus-
halts oder/und des Landschaftsbilds (vgl. § 13 BNatSchG) stellen zum 
einen Vorkehrungen dar, die in die Planung integriert wurden wie bspw. 
den Radwegeverlauf betreffend. Zum anderen handelt es sich dabei um 
Maßnahmen, die während der Bauphase beachtet werden müssen und 
die, soweit es sich nicht um Maßnahmen grundsätzlicher Art handelt, im 
Kap. 8.1 konkretisiert werden. 

 
6.1 Maßnahmen zur Vermeidung von baubedingten Auswirkungen 

- keine Ausdehnung der Bauarbeiten über die eigentliche Baustelle 
hinaus, Baumaschinen sind auf der L 171 sowie der zukünftigen 
Radwegtrasse zu führen, Beachtung der Tabuzonen, 

- Oberboden ist bei Bautätigkeit sachgerecht abzutragen, und falls er-
forderlich Zwischenzulagern bzw. abzufahren (DIN 18915), 

- Lagerung von Baustoffen dürfen nicht im Kronenbereich von Bäumen 
vorgenommen werden, 

- Durchführung der Rodungen der Feldgehölze sowie dem Waldbe-
reich außerhalb der Brutzeit der Vögel (1. März – 30. September), 
vgl. § 39 Abs. 2 BNatSchG, 

- Kontrolle der zu rodenden Bäume auf vorhandene Spechthöhlen und 
Fledermausquartiere, 

- in den Waldbereichen ist vor der Baudurchführung ein fachgerechter 
Rückschnitt der Bäume für das Lichtraumprofil für die Baudurchfüh-
rung vorzunehmen, 

- Durchführung von Baumschutzmaßnahmen (Stammschutz), 
- Ableitung von baubedingten Abwässern in den Schmutzwasserkanal 

o. ä./ keine Einleitung in die Oberflächengewässer, 
- Wiederherstellung der ausschließlich während der Bauphase bean-

spruchten Flächen, besondere Beachtung ist den beanspruchten Bio-
topen mit besonderer und allgemeiner Bedeutung beizumessen (s. 
Kap. 5.3.5). 

 

 
6.2 Maßnahmen zur Vermeidung von anlagebedingten Auswirkungen 

Der Trassenverlauf wurde unter Berücksichtigung naturschutzfachlicher 
Aspekte in Abstimmung mit dem Ingenieurbüro Feuerbach sowie der 
Stadt Schneverdingen gewählt: 

- weitgehend straßennaher Verlauf des Radweges, 

- keine Beleuchtung des Radwegs außerhalb der geschlossenen Ort-
schaft, 

- Erhalt der Baumstrukturen in weiten Teilen, durch Verlauf des Rad-
weges hinter den vorhanden Bäumen, 

- Versickerung des anfallenden Oberflächenwassers des Radweges 
im angrenzenden Bankettbereich bzw. in Versickerungsmulden. 
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Zur Vermeidung von zusätzlichen bau- und anlagebedingten Beein-
trächtigungen sowie zur Kontrolle der vorgesehenen Vermeidungsmaß-
nahmen wird empfohlen, während der gesamten Baudurchführung eine 
Umweltbaubegleitung durchzuführen.  

 

 
7 Unvermeidbare, erhebliche Auswirkungen durch das Vorhaben 

Trotz der vorgesehenen Maßnahmen zur Vermeidung und Verminde-
rung (s. Kap. 6) sind folgende erhebliche Beeinträchtigungen im Sinne 
des BNatSchG auf den Naturhaushalt unvermeidbar: 
 
  quantifizierte  
  Größe 
  (circa) 
Boden 
Funktionsverlust des Bodens durch Versiegelung  6.540 m² 
 
 
Wasser 
Verlust von Versickerungsflächen durch Vollversiegelung 6.540 m² 
 
 
Flora und Fauna 
Beseitigung von Biotopen mit besonderer (Wertstufe IV) bis  
allgemeiner Bedeutung (Wertstufe III) als Lebensraum für  
Pflanzen und Tiere  2.266 m² 
 
Beseitigung von Einzelbäumen  9 Stck. 
 
 
 
Nach § 15 Abs. 1 Satz 3 BNatSchG sind Beeinträchtigungen, die nicht 
vermieden werden können zu begründen. Die Beeinträchtigung der Bo-
denfunktionen sowie des Grundwasserhaushalts durch die Flächenver-
siegelung (KV) sowie die Biotopflächenverluste (K1) können nicht ver-
mieden werden. Vor dem Hintergrund, dass das Vorhaben im überwie-
gend öffentlichen Interesse steht und die Situation für den Radfahrver-
kehr entlang der L 171 derzeitig als ungünstig und gefährlich zu be-
zeichnen ist (vgl. INGENIEURBÜRO FEUERBACH 2013), sind die Be-
lange des Naturschutzes hier nicht vorrangig als zu behandeln. Die be-
troffenen Funktionen werden vor diesem Hintergrund durch Ausgleichs- 
und Ersatzmaßnahmen gemäß § 15 Abs. 2 BNatSchG in entsprechen-
dem Umfang ausgeglichen bzw. ersetzt (siehe Kapitel 8). 
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8 Landschaftspflegerische Maßnahmen 

 
8.1 Schutzmaßnahmen 

Insgesamt sind die folgenden Schutzmaßnahmen, die während der 
Baudurchführung zu beachten sind, vorgesehen. Sie werden in den fol-
genden Kapiteln näher beschrieben sowie im Maßnahmenplan (Unter-
lage 9.2) kartografisch dargestellt. 
 
Artenschutzspezifische Vermeidungsmaßnahme 

S1 Rodungsarbeiten außerhalb der Brutzeit 
S2 Kontrolle der zu rodenden Bäume auf vorhandene Spechthöhlen/ 

Fledermausquartiere 
 

Schutzmaßnahmen während der Bauausführung 

S3 Durchführung von Baumschutzmaßnahmen 
S4 Im Waldbereich zwischen Bau-km 0+525.000 und 0+580.000 ist 

vor der Baudurchführung ein fachgerechter Rückschnitt der Bäu-
me für das erforderliche Lichtraumprofil durchzuführen 

S5 Tabuzone: von jeglicher, auch vorübergehender Beanspruchung 
auszuschließen, während der Bauphase zur Baustellenseite durch 
Markierung sichern (Baustellenzäune etc.) 

S6 Keine direkte Einleitung von Baustellenwasser in die Gräben 

 
8.1.1 Artenschutzspezifische Vermeidungsmaßnahme 

Artenschutzspezifische Vermeidungsmaßnahmen sind Maßnahmen, die 
verhindern, dass Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG ausgelöst 
werden. Sie sind somit die Voraussetzung des Nichteintretens eines 
Verbotstatbestandes und sind vor diesem Hintergrund vorrangig zu be-
achten. Sie sind allerdings von CEF-Maßnahmen2, die vorgezogene 
Ausgleichsmaßnahmen darstellen, grundsätzlich zu unterscheiden. 
 
- Rodungsarbeiten sind im Zeitraum: 01.10. – 28.02. zum Schutz der 

Brutvögel durchzuführen (S1). Dies schließt sowohl die Rodungsar-
beiten innerhalb als auch außerhalb des Waldes mit ein. Auch stär-
kere Gehölzrückschnitte sind außerhalb der Brutzeit durchzuführen. 

- Kontrolle der zu rodenden Bäume auf vorhandene Spechthöhlen/ 
Fledermausquartiere (S2): Die Prüfung muss durch Fachpersonal vor 
Fällung der Gehölze durchgeführt werden. Falls sich herausstellen 
sollte, dass Gehölze mit Bruthöhlen/ besetzten Fledermausquartieren 
betroffen sind, sind Ausnahmeanträge nach § 45 Abs. 7 BNatSchG 
bei der zuständigen Naturschutzbehörde zu stellen und vorgezogene 
Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen wie bspw. das Aufhängen 
von Kunstnestern bzw. Fledermauskästen). 

                                                
2 CEF = Continuous Ecological Functionality 
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8.1.2 Baumschutz 

Dem Schutz und Erhalt der Bäume und Sträucher entlang der L 171 
kommt im Rahmen der Baumaßnahmen eine besondere Bedeutung zu. 
Besonders der Wurzelraum der vorhandenen Bäume ist dadurch ge-
fährdet, dass mit Baugeräten gearbeitet wird und die Konstruktion des 
Radwegekörpers den Einbau bestimmter Gründungs- und Befesti-
gungsmaterialien in der Nähe der Stammfüße der Bäume erfordert. Die 
Ausdehnung des Wurzelraumes eines Baumes wird mit dem Kronen-
durchmesser plus 1,50 m bestimmt (vgl. RAS-LP 4). Folgende Schäden 
an Bäumen können durch den Radwegebau im Plangebiet auftreten: 
 
- Bodenverdichtung durch Befahren mit Baumaschinen, 

- Wurzelbeschädigung durch Auskofferung für den Radweg, 

- Beschädigungen der Rinde durch Baufahrzeuge oder angebrachte 
Befestigungen, 

- Bodenauftrag und Versiegelung im Wurzelbereich führt zur Fäulnis 
und zum Absterben der Wurzeln. (s. Abb. 5) 

 

 

Abb. 5:  Schäden durch Bodenauftrag und Versiegelung im Wur-
zelbereich (aus RAS-LP 4) 

 

Zur Reduzierung der o. g. Beeinträchtigungen von Bäumen ist die DIN 
18920 sowie die RAS-LP 4 zu beachten sowie im Plangebiet gezielte 
Baumschutzmaßnahmen durchzuführen: 

 

Maßnahmen zum Stammschutz (S3) sind für die Bäume erforderlich, 
denen im Rahmen der Bauabwicklung Stammschäden zugeführt wer-
den könnten. Dies gilt für die im Unterlage 9.2 gekennzeichneten Bäu-
me. Sie sind so durchzuführen, dass sie dem Baum einen effektiven 
Schutz vor Beeinträchtigungen gewähren (s. Abb. 6). 
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Abb. 6: Maßnahmen zum Stammschutz (aus RAS-LP 4) 
 
Darüber hinaus ist in den Waldbereichen zwischen Bau-km 0+525.000 
UND 0+580.000 ein fachgerechter Rückschnitt der Bäume für das er-
forderliche Lichtraumprofil für die Baudurchführung vorzunehmen (S4). 
In den Bereichen, wo der Radweg verläuft, ist nach den Rodungsarbei-
ten das Lichtraumprofil herzustellen. Falls für andere Abschnitte auf 
Grund der Nähe zu einzelnen Bäumen die Herstellung des Lichtraum-
profils erforderlich ist, hat dies ebenfalls fachgerecht unter Beachtung 
der artspezifischen Baumkrone der einzelnen Bäume zu erfolgen.  
 
Um erhebliche Wurzelschädigungen an einzelnen Bäumen, auf Grund 
dessen, dass sie dicht an der geplanten Trasse stehen, zu verhindern, 
sind folgende Punkte bei der Baudurchführung zu beachten (S5): 

 

- Abstand zu den Baumstämmen mindestens 1,5 m zur versiegelten 
Fläche, 

- betroffene Wurzelbereiche, die einen Durchmesser von mehr als 
10 cm aufweisen, sind mit einem scharfen Messer nachzuschneiden 
und mit Mitteln der Förderung des Wurzelwachstums zu behandeln, 

- je nach Ausmaß der Wurzelschäden ist ein Kronenrückschnitt durch-
zuführen, 

- Reduzierung der Bankette auf die unbedingt notwendige Breite, 

- der Oberboden für die Herstellung der Bankette ist in diesen Berei-
chen mit Kompost (Anteil 1/5) und organischen Handelsdünger (ca. 
7,5 kg/m³) zur Förderung des Wurzelwachstums anzureichern, Ein-
bau des Oberbodens ohne Verdichtung, 

- regelmäßige Kontrollen der Bäume hinsichtlich der Standfestigkeit, 
insbesondere Prüfung auf Wurzelpilzbefall in den folgenden Jahren 
(vgl. RAS-LP 4). 
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8.1.3 Maßnahmen zum allgemeinen Biotopschutz 

Die im Unterlage 9.2 gekennzeichneten Tabuzonen (S5) sind von jegli-
cher, auch vorübergehender Beanspruchung auszuschließen. Die Flä-
chen sind während der Bauphase zur Baustellenseite durch Markierun-
gen bspw. durch Bauzäune, Holzzäune o. ä. zu sichern. Die Kennzeich-
nung und Abgrenzung ist vor Baubeginn durchzuführen. Die Tabuzonen 
umfassen Lebensräume mit besonderer Bedeutung für den Naturhaus-
halt und sind vor Beeinträchtigungen zu schützen. Im Plangebiet sind 
dies die erhaltenswerten Gehölz- und Gebüschbestände sowie ein me-
sophiler Grünlandbereich. 

 
8.2 Gestaltungsmaßnahmen 

Gestaltungsmaßnahmen sind Vorkehrungen, die zur Einbindung des 
jeweiligen Vorhabens in die umgebende Landschaft führen. Sie dienen 
in erster Linie der Gestaltung und weniger der Kompensation der Ein-
griffe in den Naturhaushalt. Im Trassenverlauf sind folgende Gestal-
tungsmaßnahmen vorgesehen: 
 

- Ansaat der Bankette sowie der Böschungen mit einer standortge-
rechten, heimischen Freiland-Saatgutmischung z. B. RSM 7.1.1 (G1). 

 

 
8.3 Ausgleichs- und Kompensationsmaßnahmen 

Nach § 15 Abs. 2 BNatSchG ist der Verursacher eines Eingriffs ver-
pflichtet, “unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Maßnahmen des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege auszugleichen (Ausgleichs-
maßnahmen) oder zu ersetzen (Ersatzmaßnahmen). Ausgeglichen ist 
eine Beeinträchtigung wenn und sobald die beeinträchtigten Funktionen 
des Naturhaushaltes in gleichartiger Weise wiederhergestellt sind und 
das Landschaftsbild landschaftsgerecht wiederhergestellt oder neu ge-
staltet ist. Ersetzt ist eine Beeinträchtigung, wenn und sobald die beein-
trächtigten Funktionen des Naturhaushalts in dem betroffenen Natur-
raum in gleichwertiger Weise hergestellt sind und das Landschaftsbild 
landschaftsgerecht neu gestaltet ist.”  
 
Gemäß § 15 Abs. 5 BNatSchG darf ein Eingriff nicht zugelassen oder 
durchgeführt werden, wenn als Folge des Eingriffs erhebliche Beein-
trächtigungen zu erwarten sind, die nicht vermieden und nicht in ange-
messener Frist ausgeglichen oder ersetzt werden können, wenn bei der 
Abwägung aller Anforderungen an Natur und Landschaft die Belange 
des Naturschutzes und der Landschaftspflege im Range vorgehen.  
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8.3.1 Ermittlung des Kompensationsbedarfs 

Methodik 
Die Ermittlung des Kompensationsbedarfs erfolgte nach der gemeinsa-
men Empfehlung für Kompensationsermittlungen beim Bau von Radwe-
gen der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr 
und dem Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küstenschutz und Natur-
schutz (NLWKN & NLSTBV 2005). Grundlage sind die in den vorausge-
gangenen Kapiteln dargestellten erheblichen Beeinträchtigungen des 
Naturhaushalts (s. Kap. 7). Die Empfehlung des NLWKN/ NLStBV sieht 
folgenden Ausgleich bei Versiegelung von: 
 
- Böden ohne besondere Bedeutung: Kompensationsverhältnis von 

1 : 0,5, 

- Böden mit besonderer Bedeutung: Verhältnis von 1 : 1.  

 

Darüber hinaus sind bei Gehölzverlusten Neupflanzungen je nach Wert-
stufe der Gehölze durchzuführen. 

 
Zusätzlicher Bedarf für Kompensationsmaßnahmen ist bei einer Bean-
spruchung von Biotoptypen der Wertstufe IV und V erforderlich. Bei mit-
telfristig wiederherstellbaren Biotoptypen erfolgt die Kompensation im 
Verhältnis 1 : 1. Sind Biotoptypen betroffen, die mittelfristig nicht wie-
derherstellbar sind, vergrößert sich der Flächenbedarf auf 1 : 2 sowie 
bei Biotoptypen die nicht bzw. kaum wiederherstellbar sind auf 1 : 3. 
Besondere faunistische Betroffenheiten sowie erhebliche Beeinträchti-
gungen des Landschafts-bildes sind im Rahmen der Kompensation ge-
sondert zu betrachten. 

 
Kompensationsermittlung 

Für den geplanten Radweg ergibt sich (vgl. Kap. 5.3.5 und Kap. 7) fol-
gender Kompensationsbedarf. 
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Tab. 9: Ermittlung des Kompensationsbedarfs 

FLÄCHENVERSIEGELUNG (insgesamt: 6.540 m²) 

Bedeutung des Bo-
dens 

Flächen-
größe 

Kompensations-
faktor 

Kompensations-
bedarf 

allgemeine Böden 6.540 m² 1 : 0,5 3.270 m² 

Zwischensumme 3.270 m² 

BEANSPRUCHUNG BESONDERER BIOTOPE 

Biotoptyp/ Wertstufe/ 
Wiederherstellbarkeit3 

Flächen-
größe 

Kompensations-
faktor 

Kompensations-
bedarf 

WPB/ IV/ langfristig 53 m
2
 1 : 2 106 m

2
 

HN/ IV/ langfristig 166 m² 1 : 2 332 m² 
GMS/ IV/ mittelfristig 56 m² 1 : 1 56 m² 

Zwischensumme 494 m² 

GESAMTKOMPENSATIONSBEDARF 3.764 m² 

 

Der Kompensationsbedarf umfasst nach dem Berechnungsmodell somit 
rd. 3.770 m². Bei der Auswahl der Kompensationsmaßnahmen sind die 
beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushalts maßgeblich (s. Kap. 7). 

 

Darüber hinaus sind für die Fällung von 9 Einzelbäumen Ersatzpflan-
zungen je nach Wertigkeit des betroffenen Baums (s. Tab. 10) zu er-
bringen. Demnach sind 11 Ersatzbaumpflanzungen erforderlich. 

 

Tab. 10: Ermittlung des Kompensationsbedarfs an Einzelbäumen 
Baumart Anzahl 

gef. Bäume 
Wert-
stufe 

Kompensati-
onsfaktor 

Kompensations-
bedarf4 

Stiel-Eiche (Quercus 
robur) 

1 I 1 : 1 1 

Stiel-Eiche (Quercus 
robur) 

2 II 1 : 1 2 

Birke (Betula pendula) 3 II 1 : 1 3 

Pappel (Populus 
spec.) 1 II 1 : 1 1 

Birke (Betula pendula) 1 III 1 : 2 2 

Stiel-Eiche (Quercus 
robur) 

1 III 1 : 2 2 

Gesamtbedarf    11 

 
Besonderer Kompensationsbedarf für faunistische Betroffenheiten und 
das Landschaftsbild besteht für den geplanten Radweg nicht. 

                                                
 3 Wiederherstellbarkeit von Biotopen: <15 Jahre = kurzfristig; 15-50 Jahre  = mittelfristig; >50Jahre = langfristig 

4
 Baumersatzpflanzung: Wertstufe I und II = einfacher Ersatz, Wertstufe III = zweifacher Ersatz, Wertstufe IV u. V = dreifacher Er-

satz 
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8.3.2 Ausgleichsmaßnahmen 

Als Ausgleich der erheblichen Beeinträchtigungen des Naturhaushalts 
sind folgende Maßnahmen vorgesehen: 
 

Maßnahme A1 Pflanzung von Einzelbäumen zwischen Versicke-
rungsmulde und Acker parallel zur L 171 

 
Leitziel: Entwicklung einer durchgängigen Baumreihe 

entlang der L 171 

Lage der Maßnahme: zwischen Bau- km 1+550 und 2+100 auf einem 
Streifen zwischen Versickerungsmulde und 
Acker 

Anzahl: 11 Stück 

Beschreibung: Pflanzung von Stiel-Eiche (Quercus robur) als Al-
leebaum 3xv. mDb.; Stammumfang 16/18cm mit 
gerader Stammverlängerung innerhalb der Kro-
ne; autochthone Herkunft der Bäume; der Min-
destabstand zur Straßenkante der L 171 muss 
gemäß RPS 2006 7,50 m betragen (); die Ab-
stände der Bäume untereinander sollen bei 
mind. 15,0 m liegen. Jeder Baum ist zum Acker 
hin mit einem Eichenspaltpfahl (Durchmesser 
15 cm) zu sichern. Dieser soll mit einer Gesamt-
länge von ca. 3 m, 0,80 m in die Erde geschla-
gen werden, um den Baum vor Schäden durch 
landwirtschaftliche Maschinen zu schützen. 

Begründung: Ziel ist die Entwicklung einer durchgängigen 
Baumreihe entlang der L 171 zur Verbesserung 
der Qualität des Landschaftsbilds und zur Schaf-
fung von Lebensräumen für Flora und Fauna. 
Die Pflanzung kompensiert die Fällung der Bäu-
me entlang der L 171. Des Weiteren wird der 
Strukturanteil im Raum erhöht und somit Flora 
und Fauna gefördert. 

  
Ausgleich für:      K2 

 

 

Die geplante Ausgleichsmaßnahme ist mit der UNB des Landkreises 
Heidekreis abgestimmt. Die Maßnahme steht agrarstrukturellen Belan-
gen nicht entgegen. 
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8.3.3 Ersatzmaßnahmen 

Nach § 13 BNatSchG sind Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen gleich-
gestellt. Die geplante Ersatzmaßnahme wird im Folgenden erläutert. 
Der im Zuge des Vorhabens entstehende Kompensationsbedarf an Bio-
toptypen von allgemeiner Bedeutung kann durch die Herstellung einer 
halbruderalen Gras- und Staudenflur im Bereich der Mulden/ Böschun-
gen (Streifenbreite > 2,5 bis 6,0 m) in Teilen ausgeglichen werden. Des 
Weiteren werden damit die Versiegelung von Flächen und der damit 
einhergehende Funktionsverlust des Bodens kompensiert. Es verbleibt 
ein flächiger Kompensationsbedarf von ca. 1.200 m

2
. 

 
Maßnahme E1 Herstellung einer halbruderaler Gras- und Stau-

denflur im Bereich der Versickerungsmulden und 
angrenzender Bereiche zwischen Bau-km 1+345 
und 2+280 

 

Leitziel: Entwicklung einer halbruderaler Gras- und Stau-
denfluren zwischen Radwegfahrbahn und Acker-
kante  

Lage der Maßnahme: zwischen Bau-km 1+345 und 2+280 im Bereich 
der Versickerungsmulde sowie einem angren-
zenden Streifen zum Acker hin 

Größe/ Breite: 2.600 m², zwischen 2,5 bis 6,0 m 

Beschreibung: Zu verwenden ist eine standortgerechte heimi-
sche Saatgutmischung mit hohen Kräuterantei-
len z. B. RSM 7.3 Landschaftsrasen-Feuchtlagen 
im Bereich der Mulden und RSM 8.1 Variante 1 
für die angrenzenden Flächen. Aussaatmenge: 
15 g/m², Gräser-Kräuter-Verhältnis: 70:30. Als 
Pflegemaßnahme ist eine einschürige Mahd 
(nach Gesichtspunkten der Notwendigkeit) im 
Spätsommer/Herbst vorgesehen. Zur Sicherung 
der halbruderalen Gras- und Staudenfluren sind 
zum Acker hin Eichenspaltpfähle (Länge 3 m, 
Durchmesser 15 cm) im Abstand von 20 m 
0,80 m tief in die Erde einzuschlagen Die Ei-
chenspaltpfähle schützen die halbruderalen 
Gras- und Staudenfluren vor Schäden durch 
landwirtschaftliche Maschinen. 

Begründung: Ziel ist die Entwicklung einer halbruderalen Gras- 
und Staudenflur zur Schaffung von Lebensräu-
men für Flora und Fauna. Die Aufwertung von 
Ackerflächen durch die Herstellung von halbru-
deralen Gras- und Staudenfluren wirkt des Wei-
teren positiv auf die Funktionsfähigkeit des be-
troffenen Bodens und ersetzt somit den Verlust 
der Funktionsfähigkeit des Bodens durch die 
Versiegelung zu einem Großteil. 
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Ausgleich für:      KV und K1 

 

Die geplante Ersatzmaßnahme ist mit der UNB des Landkreises Heide-
kreis abgestimmt. Die Maßnahme steht agrarstrukturellen Belangen 
nicht entgegen. 

 
8.3.4 Ersatzzahlung 

Auch nach umfangreichen Bemühungen seitens der Stadt Schneverdin-
gen waren in Abstimmung mit der UNB keine geeigneten Flächen für 
weitere Ersatzmaßnahmen verfügbar, um den verbleidenden flächigen 
Kompensationsbedarf von 1.200 m

2
 zu befrieden. Hier greift somit § 15 

Abs. 6 BNatSchG und es wird eine Ersatzzahlung berechnet. 
 
Nach § 15 Abs. 6 BNatSchG hat der Verursacher eines Eingriffes eine 
Ersatzzahlung zu leisten, wenn ein Eingriff „nicht in angemessener Frist 
auszugleichen oder zu ersetzen ist“. Die Ersatzzahlung bemisst sich ge-
nerell nach den durchschnittlichen Kosten der nicht durchführbaren 
Kompensationsmaßnahmen. Gemäß § 6 NAGBNatSchG dürfen die 
Kosten für die Ersatzzahlung maximal 7 % der Kosten für Planung und 
Ausführung des Vorhabens betragen. 
 
Folgende Maßnahme wird vor dem Hintergrund der betroffenen Funkti-
onen als Grundlage für die Ermittlung einer Ersatzzahlung zugrunde ge-
legt: 
 
- Neuanlage einer Feldhecke 

 
Dadurch soll der Verlust von Biotopflächen sowie die Versiegelung von 
Boden und Funktionsverluste für das Grundwasser ausgeglichen wer-
den. Es wird eine Ersatzzahlung an den Landkreis Heidekreis geleistet, 
der diese Maßnahme dann umsetzt. Dieses Vorgehen ist mit der UNB 
des Landkreises Heidekreis abgestimmt. 
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8.3.4.1 Kostenschätzung für eine Ersatzzahlung  

Die nachfolgende Tabelle führt eine Kostenschätzung für die Anlage ei-
ner 1.200 m

2
 großen Feldhecke einschließlich Grunderwerbs,- Pla-

nungs- und Herstellungskosten auf. 
 
 
Tab. 11: Kostenschätzung für die Anlage einer Feldhecke 

Nr. Beschreibung der Leistung Menge Einheit EP GP 
1 Entwicklung einer ca. 3,0m breiten Feldhecke (Baum-

Strauchhecke), Strauchschicht mit vereinzelten 

Bäumen (ca. 10), Qualität: 1-2x verschulte 

Gehölzpflanzen als Heister, einschl. Einzäunung 1.200 m² 5,00 € 6.000,00 €

2 Wässerung im ersten Jahr nach Pflanzung 1.200 m² 1,00 € 1.200,00 €

3 Grunderwerbskosten 1.200 m² 1,20 € 1.440,00 €

4 Planungskosten 1.200 m² 0,50 € 600,00 €

Summe netto 9.240,00 €

zzgl. gesetzl. Umsatzsteuer, zz. 19 % 1.755,60 €

Summe brutto 10.995,60 €

 
 
 
Die Ersatzzahlung umfasst einen Betrag von 10.995,60 €, der an die un-
tere Naturschutzbehörde des Landkreises Heidekreis zu zahlen ist.  
 

 
8.4 Bilanzierung der Waldumwandlung im Sinne des NWaldLG 

Gemäß § 8 Abs. 1 des NWaldLG darf Wald „nur mit Genehmigung der 
Waldbehörde in Flächen mit anderer Nutzungsart umgewandelt werden. 
Die Genehmigung muss vorliegen, bevor mit dem Fällen, dem Roden 
oder der sonstigen Beseitigung begonnen wird.“ Laut dem RdErl. vom 
05.08.2004 des Ministeriums für den ländlichen Raum, Ernährung und 
Verbraucherschutz findet § 8 Abs. 1 des NWaldLG bei Radwegen, die 
straßenbegleitend, bis zu einer Entfernung von 10 m vom befestigten 
Fahrbahnrand, oder auf bestehenden Schneisen etc. verlaufen, keine 
Anwendung. Für den zu betrachtenden Radweg trifft diese Regelung zu. 
Ein Antrag auf Waldumwandlung sowie eine gesonderte Waldbilanzie-
rung ist somit nicht erforderlich. 
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 Tab. 12: Gegenüberstellung von Eingriff und Kompensation 
BETROFFENER 
NATURHAUSHAL
TSFAKTOR 

FUNKTIONSVERLUST / FUNKTIONS-
BEEINTRÄCHTIGUNG 

GRÖSSEN-
ORDNUNG 
 

KOMPEN-
SATIONS-
BEDARF5 

KOMPENSATIONSMASSNAHME  MASSNAHMEN-
KÜRZEL 

GRÖSSEN-
ORDNUNG* 

A. Boden Bodenfunktionsverlust durch Versiege-
lung 
 

6.540 m² 
 
 

3.770 m² 
 

Herstellung einer halbruderalen Gras- 
und Staudenflur entlang der L 171/ 
Ausgleich für die versiegelten Flächen, 
Aufwertung von Acker, Schaffung von 
Habitatstrukturen 

E1 und Ersatz-
zahlung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
insgesamt: 
3.770 m² 
und ca. 11.000 € 
Ersatzzahlung 

B. Wasser Verlust von Versickerungsfläche durch 
Versiegelung 
 

6.540 m² 
 

3.770 m² Herstellung einer halbruderalen Gras- 
und Staudenflur entlang der L 171/ 
Ausgleich für die versiegelten Flächen, 
Aufwertung von Acker, Schaffung von 
Habitatstrukturen 

E1 und Ersatz-
zahlung 

C. Flora/Fauna Funktionsverlust von Biotopen mit be-
sonderer bis allgemeiner Bedeutung 
(WPB = 53 m², HN = 166 m², UHM = 
1.466 m², BMS = 246 m², HFM=262 m², 
HBA= 17 m²,GMS=56 m²) 
 
 

 

6.540 m²  3.770 m² 
 

- Herstellung einer halbruderalen Gras- 
und Staudenflur entlang der L 171 
/Ausgleich für die versiegelten Flächen, 
Aufwertung von Acker; Schaffung von 
Habitatstrukturen 
- Renaturierung der Veerse (Schaffung 
stabiler und durchgängiger Gewäs-
serstruktur)/ Ersatz für die zu fällenden 
Gehölzstrukturen (WPB/HN); Verbesse-
rung von Lebensraumstrukturen 

E1 und Ersatz-
zahlung 

Beseitigung von Einzelbäumen  9 Stck. 11 Stck.* 
 

Pflanzung von Einzelbäumen entlang 
der L 171/ Ersatz für die zu fällenden 
Einzelbäume, Schaffung von Lebens-
räumen für die Fauna. 

A1 
insgesamt: 
11 Stck. 

 
*Kompensationserfordernis nach dem Bilanzierungsmodell des NIEDERSÄCHSISCHEN STÄDTETAGS (2008) 

 
 

                                                
5
 nach NLWKN & NLSTBV (2005) 
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UHM

HX
HN

WLA

WQT
AS

UHM

WLA
UHM

OFZ

OVW

OVW BZN

OVW

FGZ
FGZ

B
la

tt
sc

h
n

it
t

K1

KV K1

KV

´

*nach dem Kartierschlüssel für Biotoptypen in Niedersachsen (DRACHENFELS 2011)

4Blatt 4
Biotop- und Nutzungstypen*
Wälder

WQT

WLA

WPB

WZK

Gebüsche und Gehölzbestände

BFR
#

#

#

#

#

#

#

HFB

HFM

HN

HBA

BMS

HX

BSG

Stillgewässer

SXZ 

Eichen-Mischwald armer, trockener Sandböden

Bodensaurer Buchenwald armer Sandböden

Birken-Zitterpappel Pionierwald

Kiefernforst (+ = strukturreiche Ausprägung)

Feuchtgebüsch nährstoffreicher Standorte

Mesophiles Weißdorn-Schlehengebüsch

Ginster-Gebüsch

Strauch-Baumhecke

Baumhecke

Naturnahes Feldgehölz

Naturfernes Feldgehölz

Baumreihe/ Allee

Sonstiges naturfernes Stillgewässer  

Fließgewässer

FGZ Sonstiger vegetationsarmer Graben
(temporär wasserführend)

FGR Nährstoffreicher Graben
(dauerhaft wasserführend)

Durchlass

Grünanlagen der Siedlungsbereiche

BZN

GRR

Grünland

GMS
#

#

#

#

#

Acker- und Gartenbau-Biotope

AS
# # # #

# # # #

Ruderalfluren

UHM
#

#

#

#

#

#

#

Sonstiges mesophiles Grünland, artenärmere Ausprägung

Sandacker

Halbruderale Gras- und Staudenflur mittlerer Standorte

Ziergebüsch aus überwiegend nicht heimischen Arten

Artenreicher Scherrasen

Konflikte

Planung

1+700,000 Kilometrierung der Baustrecke

Baustellenbereich

Konfliktnummer

Erläuterung des Konfliktes

!(

!(

Vorhabensplanung (Stand 12.09.12)

Plangebiet

zu fällender EinzelbaumD

Konfliktbezeichnung VersiegelungKV

KonfliktnummerK1

KV

Versiegelung durch die Trasse in einer Größen-
ordnung von rd. m²

Einzelbaum       

< 0,2 / 5 Ø

>0,2-0,4 / 5-10 Ø

>0,4 /10 Ø

!.

!.

!.

eingemessen: nicht eingemessen:

!.

!.

0,7/15 Stamm-/ Kronendurchmesser in m, mst = mehrstämmig

Ah

Bi

Ei

Ap

Bir

St

Kir

Bergahorn

Birke

Eiche

Apfel

Pa Pappel

Birne

Stechpalme

Eb Eberesche

Süß-Kirsche

(Acer pseudoplatanus)

(Betula pendula)

(Quercus robur)

(Malus domestica)

(Populus spec.)

(Pyrus communis)

(Ilex aquifolium)

(Sorbus aucuparia)

(Prunus avium)

Obst Obstbaum

Gebäude, Verkehrs- und Industrieflächen

OEL   Ländlich geprägtes Dorfgebiet

OVS   Straße

OVW   Weg, unbefestigt

ONZ   Sonstiger Gebäudekomplex

zu verpflanzender Einzelbaum (nur Blatt 1)

!.

(unbestimmt)

OFZ Befestigte Fläche mit sonstiger Nutzung

Vorhabensplanung (Stand 20.11.09)

D

Gebäude, Verkehrs- und Industrieflächen

OEL   Ländlich geprägtes Dorfgebiet

OVS   Straße

OVW   Weg, unbefestigt

ONZ   Sonstiger Gebäudekomplex

OFZ Befestigte Fläche mit sonstiger Nutzung

Datum/ Änderung
10.09.2014EGL GmbH   Lüner Weg 32a   21337 Lüneburg

Tel. 04131 - 40 69 20  Fax. 04131 - 40 69 22  
E-Mail: buero-lueneburg@egl-plan.de  www.egl-plan.de

 Entwicklung  und
Gestaltung
von Landschaft

 Planung  Entwurf  Gestaltung

   Landschaft  Stadtraum  Grünflächen  Gärten

Grünordnung  Naturschutz  UVP  Ingenieurökologie

Nr.

1.

2.

3.

4.

5.

Art der Änderung Datum Aufgestellt

Straßenbauverwaltung des Landes Niedersachsen

Neubau Radweg an der L171
zwischen Sprengel (Neuenkirchen)

und Schülern (Schneverdingen)

überprüft

Maßstab 1:1.000

Aufgestellt:

Stadt Schneverdingen
- Die Bürgermeisterin -

Schulstraße 3, 29640 Schneverdingen

Unterlage: 19.1.2

Blatt Nr.   :  

Größe      :  88,0 x 43,7

Datum Zeichen

Landschaftspfl. Begleitplan

Bestand und Konflikte

Straße:   

(Nächster Ort):             

von km:                         bis km: L171 0,326 2,531

Schülern

Straßenbaubehördlich geprüft: Verden, den .....................................................

Niedersächsische Landesbehörde für
Straßenbau und Verkehr
Geschäftsbereich Verden

im Auftrage: ...........................................................

Entwurfsbearbeitung:

4

KV

Versiegelung durch den Radweg/ Zufahrten in 
einer Größenordnung von rd. 6.540 m² 

K2

Beseitigung von Einzelbäumen, 
insgesamt 9 Bäume

K1

Verlust von Biotopen mit besonderer und all-
gemeiner Bedeutung, insgesamt rd. 2.266 m²

Schneverdingen, den

im Auftrage: ..............................................................gez. Ehlermann

30.09.2014

04.11.2014

gez. Zulauf

bearbeitet
jü

gezeichnet
jü, mey

geprüft
27.09.2014
gez. Jüngerink



Unterlage 19.2 
 

 

Planfeststellung 
 

 

 
 
 

für den Neubau eines Radweges an der Landesstraße 171 
von Sprengel /Gemeinde Neuenkirchen bis 

Schülern /Stadt Schneverdingen 

 
 
 
 

Umweltfachliche Untersuchungen 

 
 

Artenschutzrechtlicher Beitrag 
 
 

- in Unterlage 19.1.1 integriert- 
 




